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1 Anlass und Ziel der Planung 
1.1 Geltungsbereich 

Das Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 21 „Rauhfehn“ der Gemeinde Klein 
Berßen liegt am nordöstlichen Rand der Ortslage, östlich angrenzend zum dort 
bereits bestehenden Wohngebiet. 

Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 3,1 ha und umfasst das Flurstück  
Nr. 10/6 sowie einen Teil des Flurstückes Nr. 10/9 der Flur 2, Gemarkung Klein 
Berßen. Im Westen bezieht es darüber hinaus einen Abschnitt der Scheffel-
straße (Flurstück Nr. 10/2) mit ein. 

Die genaue Lage und Abgrenzung des Plangebietes ergibt sich aus der Plan-
zeichnung. 

 

1.2 Anlass und Erfordernis 

In der Gemeinde Klein Berßen liegt eine rege Nachfrage nach Wohnbau-
grundstücken vor. Der Gemeinde stehen momentan jedoch keine freien Bau-
grundstücke mehr zur Verfügung, die an Bauwillige veräußert werden können.  

Innerhalb der Ortslage stehen keine Flächen zur Verfügung, die für eine 
Wohnbebauung vorgesehen werden könnten, da die bestehende Ortslage in 
weiten Teilen mit erheblichen landwirtschaftlichen Geruchsimmissionen aus 
Tierhaltungsanlagen und einem Mischfutterwerk belastet ist. Leerstehende 
Bausubstanz, die für eine Wohnnutzung herangezogen werden könnte, ist in-
nerhalb der Ortslage ebenfalls nicht vorhanden. Es werden daher zusätzliche 
Wohnbaugrundstücke außerhalb der bisherigen bebauten Ortslage zur Errich-
tung von Einfamilienhäusern benötigt. 

Die vorliegende zur Verfügung stehende Fläche schließt östlich an die vorhan-
dene Wohnsiedlung „Baugebiet Nord“ an. Das Gebiet stellt somit eine städte-
baulich sinnvolle Erweiterung dieses westlich der Scheffelstraße gelegenen 
Wohngebietes dar. Nach Süden schließt ebenfalls Wohnbebauung und die 
weitere Ortslage von Klein Berßen an. Gleichzeitig sind erhebliche Immissi-
onsbelastungen im vorliegenden Plangebiet nicht zu erwarten. 

Aufgrund der Lage des Plangebietes außerhalb des bestehenden Siedlungs-
bereiches, ist für die geplante Entwicklung eines Wohngebietes die Aufstellung 
eines Bebauungsplanes erforderlich. 

 

1.3 Städtebauliche Ziele 

Neben der Berücksichtigung der allgemeinen Belange gem. § 1 Abs. 5 BauGB 
wird mit der vorliegenden Bauleitplanung insbesondere folgendes Ziel verfolgt: 

�x�� Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölkerung durch die Entwick-
lung von Wohnbauflächen sowie die Förderung der Eigentumsbildung wei-
ter Kreise der Bevölkerung durch die Bereitstellung von Einfamilienhaus-
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grundstücken unter Berücksichtigung der Belange von Natur und Land-
schaft und des Immissionsschutzes. 

 

2 Rahmenbedingungen 
2.1 Regionales Raumor dnungsprogramm (RROP 2010) 

Im RROP des Landkreises Emsland ist das Plangebiet ohne besondere Dar-
stellungen.  

Das Plangebiet liegt jedoch, wie die gesamte Ortslage von Klein Berßen, in ei-
nem Vorbehaltsgebiet für die Trinkwasserversorgung. Dem vorbeugenden 
Trinkwasserschutz kommt im Plangebiet somit eine besondere Bedeutung zu. 
Eine Beeinträchtigung der Trinkwasserversorgung ist aufgrund der vorliegen-
den Planung nicht zu befürchten. Da alle Bauflächen der Gemeinde innerhalb 
dieses großräumigen Vorbehaltsgebietes liegen, ist eine städtebaulich sinnvol-
le Entwicklung der Gemeinde außerhalb dieses Gebietes nicht möglich. 

 

2.2 Derzeitige Darstellung im Flächennutzungsplan 

Bebauungspläne sind gem. § 8 Abs. 2 Baugesetzbuch, aus dem Flächennut-
zungsplan zu entwickeln. 

Das Plangebiet ist im derzeit gültigen Flächennutzungsplan der Samtgemein-
de Sögel als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Zur Vorbereitung der 
geplanten Nutzung wird für das Plangebiet daher im Parallelverfahren auch 
der Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Sögel durch Darstellung einer 
Wohnbaufläche geändert (118. Änderung des Flächenutzungsplanes). 

 

2.3 Örtliche Gegebenheiten 

Das Plangebiet liegt am nordöstlichen Rand der Ortslage von Klein Berßen. 

Den westlichen Rand des Plangebietes bildet die Scheffelstraße und den süd-
lichen Rand ein landwirtschaftlicher Weg. Die überwiegende Fläche des Plan-
gebietes stellt sich jedoch als Ackerfläche dar, die auch nach Norden von ei-
nem landwirtschaftlich genutzten Weg eingefasst wird. Die ackerbauliche Nut-
zung setzt sich nach Norden und östlich des Plangebietes fort. 

Am westlichen Rand der Ackerfläche befindet sich im Übergang zur angren-
zend verlaufenden Scheffelstraße eine lückige Baumreihe mit noch sehr jun-
gen Bäumen. Der westliche Rand der Scheffelstraße wird durch eine Baumrei-
he mit älterem Baumbestand dokumentiert.  

Westlich der Scheffelstraße schließt ein vollständig bebautes Wohngebiet mit 
Einfamilienhäusern an. Die hier vorhandene Bebauung ist im Rahmen des Be-
bauungsplanes Nr. 13 aus dem Jahre 1995 entstanden, welcher die Flächen 
als allgemeines Wohngebiet festsetzt.  

Südlich des Plangebietes befinden sich Einzelhäuser an der Scheffelstraße 
und daran östlich angrenzend eine Ackerfläche. Weiter südlich schließt hier 
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die gemischte Bebauung der Ortslage entlang der Kirchstraße / Groß Berße-
ner Straße an. 

Weitere Angaben zu den bestehenden Nutzungen und den naturräumlichen 
Gegebenheiten finden sich im Umweltbericht in den Kapiteln 4.2.1. „Bestehen-
de Nutzungsstruktur“ und 4.2.2 „Beschreibung der Umwelt“. 

 

3 Inhalt des Planes 
3.1 Art der baulichen Nutzung 

Aufgrund des bestehenden Bedarfes an Wohnbaugrundstücken in Klein Ber-
ßen wird im Plangebiet ein allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO fest-
gesetzt. Das Gebiet ergänzt das westlich angrenzende Wohngebiet städtebau-
lich sinnvoll. 

Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. Damit ist eine Ein-
fügung der geplanten Bebauung in die angrenzend durch Wohnnutzung ge-
prägte Struktur sichergestellt. 

Neben den Wohnnutzungen sind in einem allgemeinen Wohngebiet auch klei-
ne gebietsbezogene Dienstleistungsbetriebe und nicht störende Handwerksbe-
triebe sowie Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche oder 
sportliche Zwecke allgemein zulässig. Weitere gewerbliche Nutzungen, wie 
z.B. nicht störende Gewerbebetriebe sind nur ausnahmsweise und daher in 
der Regel nicht zulässig. 

 

3.2 Maß der baulichen Nutzung 

Grundflächenzahl 

Die Grundflächenzahl (GRZ) regelt neben der Nutzungsdichte hauptsächlich 
das Maß der möglichen Bodenversiegelung. Sie bestimmt damit auch den zu 
erwartenden Eingriff in Natur und Landschaft.  

Als Grundflächenzahl (GRZ) wird für das Plangebiet der im § 17 (1) BauNVO 
für allgemeine Wohngebiete genannte Höchstwert von 0,4 festgesetzt. Damit 
soll eine optimale Ausnutzung des Baulandes auch bei kleineren Grundstü-
cken ermöglicht und dem zusätzlichen Verbrauch freier Landschaft entgegen-
gewirkt werden. Gleichzeitig wird durch textliche Festsetzung eine Überschrei-
tung der GRZ im Sinne von § 19 (4) BauNVO ausgeschlossen. Diese Festset-
zung dient dazu, insbesondere das Maß der Bodenversiegelung zu begren-
zen. Der Ausschluss des § 19 (4) BauNVO begründet andererseits den 
Höchstwert von 0,4 bei der Festsetzung der GRZ, um trotzdem optimale Be-
bauungsmöglichkeiten im Plangebiet zu gewährleisten. 

Zahl der Vollgeschosse, Sockelhöhe 

Im Bebauungsplan Nr. 13 wurde für das westlich angrenzende Wohngebiet die 
Geschosszahl auf ein Vollgeschoss begrenzt. Da die Bebauung im Plangebiet 
an die angrenzende Bebauungsstruktur angepasst werden soll, wird die Zahl 
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der zulässigen Vollgeschosse im vorliegenden Bebauungsplan ebenfalls auf 
ein Vollgeschoss begrenzt. Damit erübrigt sich die Festsetzung einer Ge-
schossflächenzahl. Gemäß der anzuwendenden BauNVO 1990, nach der die 
Geschossfläche in allen Vollgeschossen zu ermitteln und somit in Dachge-
schossen i.d.R. nicht mitzurechnen ist, entspricht in diesem Fall die zulässige 
Geschossflächenzahl der zulässigen Grundflächenzahl. 

Darüber hinaus wird festgesetzt, dass die Höhe der Oberkante des fertigen 
Fußbodens des Erdgeschosses (Sockelhöhe = SH) maximal 0,5 m über der 
Oberkante der Fahrbahn der nächstgelegenen Erschließungsstraße mittig vor 
dem jeweiligen Baukörper liegen darf. Mit Hilfe dieser Festsetzung wird eine 
der ortstypischen Bauweise entsprechende Anpassung der Erdgeschosszonen 
an die Geländehöhen gewährleistet. Gleichzeitig wird zudem festgesetzt, dass 
auch die Höhenlage der Baugrundstücke nicht verändert werden darf. Die 
Straßen- und Gebäudehöhen (Sockelbereich) haben sich der vorhandenen na-
türlichen Höhenlage anzupassen. Dadurch sollen Geländeaufschüttungen und 
z. B. die damit verbundenen Probleme der Oberflächenentwässerung vermie-
den werden. 

 

3.3 Bauweise und Baugrenzen 

Im vorliegenden Wohngebiet soll eine aufgelockerte Bebauungsstruktur entwi-
ckelt werden, die sowohl von der Nutzung als auch vom optischen Erschei-
nungsbild her, der bestehenden Siedlungsstruktur und den Bauwünschen der 
Bevölkerung nach Familienheimen entspricht. Aus diesem Grund wird die of-
fene Bauweise auf Einzelhäuser beschränkt. Doppelhäuser sind somit nicht 
zulässig. Diese Festsetzung entspricht der im angrenzenden Wohngebiet ge-
troffenen Regelung und auch weiterhin dem Planungsziel der Gemeinde. 

Entlang der öffentlichen Verkehrsflächen werden nicht überbaubare Grund-
stücksflächen von 3 m Tiefe festgesetzt, um gute Sichtverhältnisse für die 
Grundstückszufahrten zu gewährleisten. Diese Festsetzung dient auch der 
Förderung von Vorgartenbereichen für eine Eingrünung der geplanten Bebau-
ung und einer aufgelockerten Bebauungsstruktur.  

Zu den geplanten Pflanzstreifen werden zu deren Schutz nicht überbaubare 
Grundstücksflächen von ebenfalls 3 m Breite festgesetzt. 

 

3.4 Grünordnerische Festsetzungen 

Die grünordnerischen Festsetzungen des Bebauungsplans haben die Grund-
funktion, die landschaftliche Einbindung des Plangebietes in das Orts- und 
Landschaftsbild sicherzustellen, Beeinträchtigungen von Arten und Lebens-
gemeinschaften sowie des Bodens zu minimieren und gleichzeitig die Eingriffe 
in den Naturhaushalt, soweit möglich und sinnvoll, innerhalb des Plangebietes 
zu kompensieren bzw. auszugleichen.  

Zu diesem Zweck wird entlang des Außenrandes des geplanten Wohngebietes 
jeweils ein 5 m breiter Streifen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern 
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festgesetzt. In diesen Bereichen sollen standortgerechte, heimische Laubge-
hölze angepflanzt werden. Diese entstehenden Gehölzstreifen binden nicht 
nur das Plangebiet in das Orts- und Landschaftsbild ein, sie stellen darüber 
hinaus einen wertvollen Nahrungs-, Rückzugs- und Lebensraum für die Arten 
des Siedlungsrandes dar. Die am Westrand vorhandene Einzelbaumstruktur 
im Bereich der Scheffelstraße wird ebenfalls als dauerhaft zu erhaltend festge-
setzt und ist bei Abgang der Art entsprechend zu ersetzen.  

Des Weiteren sind für die Straßen und die einzelnen Baugrundstücke Baum-
pflanzungen in Abhängigkeit von der versiegelten Grundfläche vorgesehen. 
Diese verbessern nicht nur die innere Durchgrünung des entstehenden Wohn-
gebietes und damit die kleinklimatische Situation im Plangebiet, sondern tra-
gen darüber hinaus ebenfalls zu einer Einbindung der künftigen Wohnbebau-
ung in das Landschafts- und Ortsbild bei.  

 

3.5 Örtliche Bauvorschriften gem. § 84 NBauO 

Das Ortsbild wird in besonderem Maße durch das Erscheinungsbild der Dach-
landschaft geprägt. Speziell beim geneigten Dach ist der Einfluss auf das Er-
scheinungsbild der Gebäude erheblich. Das Dach prägt jedoch nicht nur den 
Charakter der einzelnen Gebäude, sondern auch das der Straßenzüge, der 
Siedlungen und der Silhouette der ganzen Ortschaften. 

Aus diesem Grund wurde im angrenzenden Bebauungsplan Nr. 13 für das be-
nachbarte Wohngebiet festgesetzt, dass bei den Hauptdächern Dachneigun-
gen von 35° bis 45° einzuhalten sind. Um im Plangebiet eine zeitgemäße Be-
bauung mit geringer geneigten Dächern wie z.B. „Toskanahäusern“ zu ermög-
lichen, wird die Mindestdachneigung auf 25° festgesetzt. Die maximale Dach-
neigung wird entsprechend dem angrenzenden Gebiet für das vorliegende 
Plangebiet übernommen. Somit wird entsprechend dem Bedarf bzw. der Nach-
frage eine zulässige Dachneigung von 25° bis 45° im Plangebiet festgesetzt. 

Garagen i.S.d. § 12 BauNVO und Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO dürfen 
aufgrund ihrer geringen Größe und ihrer damit untergeordneten Bedeutung für 
das städtebauliche Bild auch mit einem Flachdach errichtet werden. Alternativ 
sollen sie sich an die Dachneigung der Hauptdächer anpassen.  

Einfriedungen an öffentlichen Straßen und Wegen dürfen nur bis zu einer Hö-
he von 0,8 m hergestellt werden. Diese Vorschrift wird getroffen, um zu ver-
hindern, dass z.B. durch Sichtschutzzäune oder hohe Hecken entlang der 
Straßen das angestrebte städtebauliche Bild einer ländlichen, dorftypischen 
Bebauung gestört wird. Außerdem werden damit Sichtbehinderungen im Be-
reich von Einmündungen ausgeschlossen. 

Entlang der sonstigen Grundstücksgrenzen dürfen die Einfriedungen eine Hö-
he von 1,8 m haben, damit ein ausreichender Schutz der Privatsphäre in den 
Außenbereichen (Gärten) gewährleistet werden kann. 

Diese Festsetzungen entsprechen ebenfalls den für das benachbarte Wohn-
gebiet getroffenen Regelungen.  
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3.6 Erschließung, Ver- und Entsorgung 

3.6.1 Verkehrliche Erschließung 

Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes erfolgt von Westen bzw. von 
Süden über die Scheffelstraße. Diese hat im Süden Anschluss an die Groß 
Berßener Straße (K 138). Der Anschluss an das örtliche und überörtliche Ver-
kehrsnetz ist damit gewährleistet. 

Von der Scheffelstraße werden Erschließungsstraßen in das Gebiet geführt, 
welche eine Ringerschließung bilden. Die Straßen werden im nördlichen und 
südlichen Bereich zudem bis an den östlichen Rand des Plangebietes geführt, 
um die Option einer zukünftigen Erschließung der östlich angrenzenden Flä-
chen offen zu halten.  

Die inneren Erschließungsstraßen haben nur eine Bedeutung für die Anlieger 
und sollen verkehrsberuhigt ausgebaut werden. Sie werden entsprechend als 
Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung „verkehrsberuhigter Bereich“ 
festgesetzt. 

Im zentralen Bereich wird der östliche Straßenabschnitt als Fuß- und Radweg 
festgesetzt, um bei einer Erweiterung des Wohngebietes nach Osten auch die 
Durchlässigkeit des Gebietes für den nicht motorisierten Verkehr zu sichern. 

 

3.6.2 Wasserwirtschaftliche Erschließung 

a) Wasserversorgung 

Das Plangebiet soll an die zentrale Trinkwasserversorgung des Trink- und Ab-
wasserverbandes (TAV) „Bourtanger Moor“ angeschlossen werden. 
Der Anschluss kann vom TAV unter Berücksichtigung der Verbandsgrundla-
gen sichergestellt werden. 

b) Abwasserbeseitigung 

Für das Plangebiet ist die zentrale Abwasserbeseitigung vorgesehen. Das 
Plangebiet wird an die Schmutzwasserkanalisation der Samtgemeinde Sögel 
angeschlossen. Das Abwasser aus dem Plangebiet wird der Kläranlage in 
Berßen / Stavern zugeführt. Die ordnungsgemäße Schmutzwasserbeseitigung 
ist damit gewährleistet. Ausreichende Kapazitäten sind vorhanden. 

c) Oberflächenentwässerung (Anlage 1) 

Vom Büro für Geowissenschaften Meyer & Overesch GbR ist im Rahmen der 
vorliegenden Planung eine Bodenuntersuchung bezüglich der Versickerungs-
fähigkeit des Untergrundes durchgeführt worden. Dabei wurden im Untergrund 
Geschiebelehmschichten vorgefunden, die nur stark eingeschränkt für eine 
Versickerung geeignet sind. Auch die gemäß Arbeitsblatt A 138 der ATV erfor-
derliche Sickerstrecke von mindestens 1 m zum mittleren Grundwasserhöchst-
stand wird im aktuellen Zustand nur im nördlichen Teilbereich erfüllt.  
Ca. 250 m nördlich des Plangebietes steht jedoch eine Fläche mit günstigen 
Versickerungseigenschaften zur Verfügung, in der ein ausreichend dimensio-
niertes Versickerungsbeckens angelegt werden kann. 
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Die Ergebnisse der Rammkernsondierungen und der Versickerungsversuche 
auf dieser Fläche zeigen, dass diese für den Betrieb von Versickerungsanla-
gen geeignet sind. Es ist daher vorgesehen, das anfallende Oberflächenwas-
ser über entsprechende Regenwasserkanäle nach Norden auf dieser Fläche 
abzuleiten. 

Für die geplanten wasserwirtschaftlichen Maßnahmen werden die entspre-
chenden Genehmigungen und/oder Erlaubnisse nach dem Wasserhaushalts-
gesetz in Verbindung mit dem Niedersächsischen Wassergesetz bei der zu-
ständigen Wasserbehörde beantragt.  

d) Brandschutz 

Die erforderliche Löschwasserversorgung wird nach den technischen Regeln 
Arbeitsblatt W 405 (aufgestellt vom DVGW) und in Absprache mit der zustän-
digen Feuerwehr erstellt. 

 

3.6.3 Energieversorgung 

Die Versorgung des Plangebietes mit der notwendigen Energie kann durch die 
Energieversorgung Weser-Ems (EWE) erfolgen. Stromleitungen der EWE sind 
bereits im Bereich der Scheffelstraße vorhanden. 

 

3.6.4 Abfallbeseitigung 

Die Entsorgung der im Plangebiet anfallenden Abfälle erfolgt entsprechend 
den abfallrechtlichen Bestimmungen sowie der jeweils gültigen Satzungen zur 
Abfallentsorgung des Landkreises Emsland. Träger der öffentlichen Abfallent-
sorgung ist der Landkreis Emsland. Die Beseitigung der festen Abfallstoffe ist 
damit gewährleistet. 

Eventuell anfallender Sonderabfall ist einer den gesetzlichen Vorschriften ent-
sprechenden Entsorgung zuzuführen. 

 

3.6.5 Telekommunikation 

Die Versorgung mit Telekommunikationsanlagen kann durch die Deutsche Te-
lekom AG erfolgen. 

 

3.6.6 Denkmalpflege 

Sollten bei den geplanten Erd- und Bauarbeiten ur- oder frühgeschichtliche 
Bodenfunde gemacht werden, sind diese unverzüglich einer Denkmalschutz-
behörde, der Gemeinde oder einem Beauftragten für die archäologische 
Denkmalpflege anzuzeigen (§ 14 Abs. 1 NDSchG). 
Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der 
Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, 
wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten 
gestattet. (§ 14 Abs. 2 NDSchG) 
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4 Umweltbericht 
4.1 Einleitung 

4.1.1 Kurzdarstellung des Planinhaltes 

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan wird, entsprechend den Ausführungen 
in Kapitel 1, die Entwicklung eines allgemeinen Wohngebietes geplant. Der 
wesentliche Planinhalt ist in Kap. 3 dargestellt.  

Durch die vorliegende Planung wird eine Bebauung im Plangebiet ermöglicht 
und damit eine Versiegelung von Grundflächen vorbereitet. Durch die mögli-
che Bebauung und Bodenversiegelung können auf die Schutzgüter Wasser, 
Boden, Pflanzen und Tiere erhebliche Auswirkungen entstehen. Auf das 
Schutzgut Mensch sind Umwelteinwirkungen im Sinne des § 2 Abs.4 BauGB 
insbesondere durch landwirtschaftliche Immissionen möglich.  

Hinsichtlich der Höhenentwicklung soll im Plangebiet eine maximal einge-
schossige Bebauung ermöglicht werden. Diese Festsetzung entspricht den 
Gebäudehöhen im angrenzenden Siedlungsbereich. Zur Einbindung des Plan-
gebietes in die Landschaft sind außerdem am Außenrand Anpflanzungen mit 
heimischen standortgerechten Gehölzen vorgesehen. Damit sind aufgrund der 
vorliegenden Planung erhebliche Auswirkungen auf das Landschaftsbild nicht 
zu erwarten. 

 

4.1.2 Ziele des Umweltschutzes 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

§ 1 BNatSchG nennt die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege. 
Danach sind Natur und Landschaft so zu schützen, dass die biologische Viel-
falt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich 
der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter 
sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur 
und Landschaft auf Dauer gesichert sind. Der Schutz umfasst auch die Pflege, 
die Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und 
Landschaft.  

In der Bauleitplanung werden diese Ziele u.a. durch die Anwendung des § 14 
(Eingriffe in Natur und Landschaft), des § 15 (Verursacherpflichten, Unzuläs-
sigkeit von Eingriffen) und des § 18 (Verhältnis zum Baurecht) berücksichtigt.  

Artenschutzrechtliche Bestimmungen des BNatSchG 

Die relevanten speziellen artenschutzrechtlichen Verbote der nationalen Ge-
setzgebung sind in § 44 Abs. 1 BNatSchG formuliert. Hiernach ist es verboten: 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, 
sie zu fangen, zu verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus 
der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen 
Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-
terungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche 
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Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand 
der lokalen Population einer Art verschlechtert,  

3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders 
geschützten Arten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 
zerstören,  

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Ent-
wicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte 
zu beschädigen oder zu zerstören.  

Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG gelten unter bestimmten Voraussetzungen Ein-
schränkungen der speziellen artenschutzrechtlichen Verbote: 

Für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für 
Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des 
Baugesetzbuches zulässig sind, gelten für die Zugriffs-, Besitz- und Vermark-
tungsverbote folgende Maßgaben: Sind in Anhang IVa der Richtlinie 
92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder solche Arten 
betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufge-
führt sind, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 und im 
Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild leben-
der Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 1 nicht vor, soweit die 
ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin er-
füllt wird. Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnah-
men festgesetzt werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in An-
hang IVb der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten gelten diese Maßgaben 
entsprechend. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei 
Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß 
gegen die Zugriffs-, Besitz- oder Vermarktungsverbote vor. 

Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 
(NAGBNatSchG)  

Das NAGBNatSchG bezieht sich zum Schutz der wild lebenden Tier- und 
Pflanzenarten, ihrer Lebensstätten und Biotope auf das BNatSchG.  

Die rechtlichen Grundlagen zum Schutz wildlebender Tier- und Pflanzenarten 
sind in den §§ 38 (zum allgemeinen Arten-, Lebensstätten- und Biotopschutz), 
§ 39 (allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen) und § 44 (beson-
ders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten) des 
BNatSchG festgelegt. Danach ist es verboten, ohne vernünftigen Grund Le-
bensstätten wild lebender Tier- und Pflanzenarten zu zerstören oder sonst er-
heblich zu beeinträchtigen oder wild lebende Tiere mutwillig zu beunruhigen, 
zu fangen, zu verletzen oder zu töten.  

Die Naturschutzbehörde führt ein Verzeichnis der im Sinne der §§ 23 bis 26 
und §§ 28 bis 30 BNatSchG geschützten Teile von Natur und Landschaft, ein-
schließlich der Wallhecken im Sinne von § 22 Abs. 3 Satz 1, der Flächen im 
Sinne von § 22 Abs. 4 Satz 1 und der gesetzlich geschützten Biotope im Sinne 
des § 24 Abs. 2 sowie der Natura 2000-Gebiete in ihrem Bereich.  
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Das Plangebiet ist nicht als ein schutzwürdiger oder nach dem BNatSchG ge-
schützter Bereich gekennzeichnet.  

In einer Entfernung von ca. 180 m nördlich des Plangebietes schließt sich ein 
Waldgebiet (Scheffeltannen) an, welches als Landschaftsschutzgebiet „Wald-
gebiete auf dem Hümmling“ ausgewiesen ist.  

Landschaftsrahmenplan (LRP) nach § 10 BNatSchG 

Im Landschaftsrahmenplan werden gem. § 10 BNatSchG die überörtlichen 
konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege für Teile des Landes dargestellt. Dabei sind die Ziele 
der Raumordnung zu beachten sowie die Grundsätze und sonstigen Erforder-
nisse der Raumordnung zu berücksichtigen. Landschaftsrahmenpläne sind für 
alle Teile des Landes aufzustellen. Gemäß § 3 NAGBNatSchG ist die Natur-
schutzbehörde für die Aufstellung des Landschaftsrahmenplanes zuständig.  

Im Landschaftsrahmenplan (LRP) des Landkreises Emsland (2001) ist das 
Plangebiet vollständig als Raum mit sekundärer Planungspriorität gekenn-
zeichnet. In solchen Bereichen sollten laut LRP allgemein gültige Maßnahmen 
zur Verbesserung sowie zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur 
und Landschaft vorgesehen werden. Von den vorgeschlagenen Maßnahmen 
treffen „Erweiterung des Heckennetzes“ und „Anreicherung der Feldflur mit 
Kleinstrukturen“ auf den Bereich des Plangebietes zu. In Siedlungsgebieten 
sollte auf eine „Durchlässigkeit“ für Arten und Lebensgemeinschaften geachtet 
werden (extensive Pflege der Grünflächen, Verwendung standortgerechter, 
einheimischer Gehölze).  

Naturschutzrechtliche Vorgaben sowie schutzwürdige Bereiche sind für das 
Plangebiet nicht ausgewiesen. 

Die Aussagen des LRP werden im Rahmen der vorliegenden Planung berück-
sichtigt.  

Landschaftsplan (LP) nach § 11 BNatSchG 

Die für die örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege werden auf der Grundlage des 
Landschaftsrahmenplanes im Landschaftsplan dargestellt. Der Landschafts-
plan enthält Angaben über den vorhandenen und den zu erwartenden Zustand 
von Natur und Landschaft, die konkretisierten Ziele des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, die Beurteilung des vorhandenen und zu erwartenden Zu-
stands von Natur und Landschaft und die Erfordernisse und Maßnahmen zur 
Umsetzung der konkretisierten Ziele des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege.  

Die Gemeinde Klein Berßen bzw. die Samtgemeinde Sögel haben keinen 
Landschaftsplan aufgestellt, es gelten daher die Vorgaben des LRP.  

Bundesimmissionsschutzgesetz 

Nach § 50 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) sind raumbedeutsame 
Planungen und Maßnahmen einander so zuzuordnen, dass schädliche Um-
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welteinwirkungen auf ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienende 
Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich ver-
mieden werden. 

Landwirtschaftliche Immissionen 

Nach dem gemeinschaftlichen Runderlass d. MU, d. MS, d. ML u.d. MW v. 
23.07.2009 (veröffentlicht im Nds. Mbl. Nr. 36/2009) ist für den Bereich der 
Landwirtschaft zunächst die TA-Luft sowie die jeweils maßgebliche VDI-
Richtlinie1 anzuwenden. Nur sofern sich damit Probleme nicht lösen lassen, 
kommen die weiteren Verfahrensschritte nach der aktuellen Geruchsimmissi-
onsrichtlinie (GIRL 2009) zur Anwendung. 

Die GIRL 2009 enthält für verschiedene Baugebietsarten Richtwerte zur Beur-
teilung einer im Regelfall erheblichen Belästigung gemäß § 3 Abs. 1 BImSchG. 
Der GIRL-Richtwert für Wohn- und Mischgebiete beträgt eine Geruchseinheit 
(GE) pro cbm Luft (erkennbarer Geruch) an bis zu 10 % der Jahresstunden 
(Immissionswert IW = 0,10). In den Auslegungshinweisen zu Nr. 5 der GIRL 
2008 wird ausgeführt, dass im begründeten Einzelfall eine Abweichung von 
den Immissionswerten in gewissem Rahmen möglich ist. 

Gewerbliche Lärmimmissionen 

Maßgeblich für die Bewertung der Lärmbelastung in der Bauleitplanung ist die 
DIN 18005-1 „Schallschutz im Städtebau“ (Stand: Juni 2002). Im Beiblatt 1 der 
DIN 18005-1 sind bezogen auf Gewerbelärm Orientierungswerte genannt, die 
bei der Planung anzustreben sind.  

 

Orientierungswerte der DIN 18005-1  

 Gewerbegebiet Misch-Dorfgebiet 
(Außenbereich) 

Allgemeines 
Wohngebiet  

tags 65 dB(A) 60 dB(A) 55 dB (A) 

nachts 50 dB (A) 45 dB (A) 40 dB (A) 

 

Die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005-1 sind nicht als 
Grenzwerte definiert. 

Bezogen auf Anlagen i.S.d. BImSchG entsprechen die Orientierungswerte der 
DIN 18005-1 den Richtwerten in der technischen Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm (TA-Lärm).  

Verkehrslärm (Vorsorgewerte) 

Hinsichtlich des Verkehrslärms finden sich Bewertungsmaßstäbe neben der 
DIN 18005-1 auch in der 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV 

                                            
1 Die früheren VDI-Richtlinien 3471 bis 3474 (Emissionsminderung für unterschiedliche Tierar-
ten) wurden zwischenzeitlich durch die VDI-Richtlinie 3894 „Emissionen und Immissionen aus 
Tierhaltungsanlagen“, Blatt 1 und 2, Sept. 2011, ersetzt. 
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vom 12.06.1990). Die Verordnung gilt unmittelbar jedoch nur für den Neubau 
oder die wesentliche Änderung von Verkehrswegen. In ihr sind folgende Im-
missionsgrenzwerte (IGW) genannt, die nach der Verkehrslärmschutzrichtlinie 
1997 als Werte der „Lärmvorsorge“ zu verstehen sind: 

 

Immissionsgrenzwerte (IGW) der 16. BImSchV für Verkehr 

 Gewerbe- und 
Industriegebiet 

Mischgebiet  Allgemeines Wohngebiet  

tags 69 dB (A) 64 dB (A) 59 dB (A) 

nachts 59 dB (A) 54 dB (A) 49 dB (A) 

 

Sonstige Immissionen 

Sonstige schädliche Umwelteinwirkungen durch Anlagen, wie z.B. Luftverun-
reinigungen, Erschütterungen, Licht und Wärme, sind zu berücksichtigen, 
wenn sie gemäß § 3 Abs. 1 BImSchG nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet 
sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die 
Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen. 

Sind bezüglich der Luftqualität maßgebliche Werte, insbesondere die der 
22. BImSchV, überschritten, sind Luftreinhaltepläne zu erstellen. In Gebieten, 
in denen kein Luftreinhalteplan erstellt wurde oder erforderlich ist, ist der Erhalt 
der bestmöglichen Luftqualität als Belang zu berücksichtigen (§1a (6) Nr. 7 h 
BauGB). 

 

4.1.3 FFH- und Vogelschutzgebiete 

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb oder angrenzend zu einem Gebiet von 
gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Gebiet) oder einem EU-Vogelschutz-
gebiet. Auswirkungen auf die Erhaltungsziele und Schutzzwecke solcher Ge-
biete sind daher nicht vorhanden. Eine Überprüfung der Verträglichkeit gemäß 
§ 34 (1) BNatSchG ist nicht erforderlich. 

 

4.2 Bestandsaufnahme 

Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umwelt-
zustandes, einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraus-
sichtlich erheblich beeinflusst werden 

4.2.1 Beschreibung der Nutzungsstru ktur und Immissionssituation 
(Schutzgut Mensch) 

Das Plangebiet wird, mit Ausnahme der Wegeflächen, vollständig ackerbaulich 
genutzt. Es hat als freie und nur wenig strukturierte landwirtschaftliche Fläche 
nur eine allgemeine Bedeutung für die Erholungsfunktion.  
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Westlich schließt sich ein mit dem Bebauungsplan Nr. 13 entwickeltes und 
vollständig bebautes Wohngebiet an. Auch südwestlich grenzt Wohnbebauung 
an.  

Die nächstgelegenen landwirtschaftlichen Betriebe mit Tierhaltung und ein 
Mischfutterwerk befinden sich südlich und südwestlich des Plangebietes in-
nerhalb der ursprünglichen Ortslage von Klein Berßen. Es ist daher zu prüfen, 
ob sich dadurch im Gebiet unzumutbare Beeinträchtigungen der geplanten 
Wohnnutzungen ergeben können. 

Mit der Groß Berßener Straße (K 138) verläuft die nächstgelegene Hauptver-
kehrsstraße in einer Entfernung von ca. 150 m südlich des geplanten Wohn-
gebietes.  

Sonstige emittierende Anlagen (z.B. Gewerbebetriebe oder Sportanlagen), de-
ren Auswirkungen oder deren Belange zu beachten wären, sind im näheren 
Umfeld des Plangebietes nicht vorhanden.  

 

4.2.2 Beschreibung von Natur und Landschaft 

4.2.2.1 Naturraum 

Das Plangebiet liegt innerhalb der Sögel-Linderner Geest , die sich innerhalb 
der Haupteinheit des Hümmlings  befindet.  

Flach gewölbte, sich in nordöstlicher Richtung erstreckende, durch Niederun-
gen gegliederte Geestrücken bestimmen diesen Naturraum. Parallel zu ihnen 
verlaufen die breiten, meist stark versumpften Niederungen (Nord-, Mittel- und 
Südradde). Die hügeligen Grundmoränenrücken sind vorherrschende Acker-
baugebiete (Eschböden), auf denen vereinzelt Laubwaldparzellen vorkommen. 
Nadelholzaufforstungen liegen großflächig auf Dünenfeldern vor. Die Niede-
rungen werden durch mäßig ertragreiches Grünland bestimmt. Vereinzelt 
kommen dort die natürlichen Erlen– und randlich auch Birkenbruch-Standorte 
vor. 

(Quelle: Sophie Meisel; Die naturräumlichen Einheiten auf Blatt 70/71, Cloppenburg/Lingen, 1959) 

 

4.2.2.2 Landschaftsbild 

Das Plangebiet liegt am nordöstlichen Rand der Ortslage von Klein Berßen, 
östlich der Scheffelstraße. Es stellt eine Erweiterung des westlich der Scheffel-
straße vorhandenen Wohngebietes „Baugebiet Nord“ und der einzeiligen Be-
bauung östlich entlang des südlichen Abschnittes der Scheffelstraße dar. Die 
Plangebietsfläche ist Teil eines großflächigen zusammenhängenden Ackerbe-
reiches, der sich weiter nach Norden, Osten und Südosten hin erstreckt. Am 
nördlichen und südlichen Rand der Plangebietsfläche verlaufen unbefestigte 
Graswege. Der nördliche Weg wird am Nordrand von noch relativ jungen Ei-
chenbäumen und einem Kirschbaum, als markantem Einzelbaum, begleitet. 
Auch die Scheffelstraße ist von Gehölzstrukturen gesäumt. Am westlichen 
Rand wird die Scheffelstraße von älteren Stieleichenbäumen begleitet. Am öst-
lichen Rand sind Buchen und Eichen als Einzelbäume neu angepflanzt wor-
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den. Diese neugepflanzten Einzelbäume übernehmen aufgrund des geringen 
Alters für das Landschaftsbild noch keine wesentlichen Funktionen. Die älteren 
Stieleichenbäume am westlichen Rand der Scheffelstraße binden das vorhan-
dene Wohngebiet in das Landschaftsbild ein und stellen zusammen mit den 
Eichenbäumen am Nordrand des Plangebietes und der Kirsche als Einzel-
baum nordöstlich außerhalb des Plangebietes prägende Elemente des Land-
schaftsbildes dar.  

In westliche Richtung wird das Landschaftsbild durch die vorhandene Einfami-
lienhausbebauung innerhalb des Wohngebietes und die vorhandene Baumrei-
he entlang der Scheffelstraße bestimmt. Nach Norden schließt sich ackerbau-
liche Nutzung an, die in etwa 180 m von einer Waldfläche (Scheffeltannen) 
begrenzt wird. Auch in östliche und südöstliche Richtung schließen weitere 
Ackerflächen an. Südöstlich in einiger Entfernung fällt der Blick auf die Groß 
Berßener Straße (K 138) mit ihren begleitenden Gehölzstrukturen und der teil-
weise hier vorhandenen Bebauung. Das Landschaftsbild ist aufgrund der v.g. 
Situation nicht als von besonderer Bedeutung hinsichtlich Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit zu bezeichnen.  

Im LRP sind das Plangebiet und die Umgebung ebenfalls nicht als wichtige 
Bereiche für das Landschaftsbild dargestellt.  

 

4.2.2.3 Boden / Wasserhaushalt / Altlasten 

a) Boden 

Gemäß Kartenserver des LBEG (Bodenübersichtskarte 1 : 50.000) hat sich im 
überwiegenden Teil des Plangebietes aus dem anstehenden schluffigen Sand 
eine Braunerde mit Plaggenauflage entwickelt. Am westlichen Rand des Plan-
gebietes erstreckt sich ein schmales Band, in dem ein Pseudogley-Podsol als 
Bodentyp vorherrschend ist.  

Die Plaggenauflage stellt eine Anreicherung von Humus und Nährstoffen dar. 
Die Braunerde mit Plaggenauflage im überwiegenden Teil des Plangebietes 
zeichnet sich aus durch ein mittleres Ertragspotential, ein mittleres Wasser- 
und Nährstoffspeichervermögen und eine geringe bis mittlere Pufferkapazität 
aus. Er ist weniger verdichtungsempfindlich und besitzt eine gute Durchlüftung 
und Wasserdurchlässigkeit und eine mittlere Auswaschungsgefährdung.  

Der Pseudogley-Podsol am westlichen Rand zeichnet sich aus durch ein ge-
ringes bis mittleres Ertragspotential, ein geringes bis mittleres Wasser- und 
Nährstoffspeichervermögen und eine gute Durchlüftung und Wasserdurchläs-
sigkeit im Oberboden. Er ist beregnungsbedürftig, weniger verdichtungsemp-
findlich, besitzt eine mittlere Pufferkapazität, eine Auswaschungsgefährdung 
gegenüber Nähr- und Schadstoffen und eine Erosionsgefahr durch Wind.  

Quelle: www.lbeg.niedersachsen.de 
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b) Wasserhaushalt 

Innerhalb und angrenzend zum Plangebiet befinden sich keine natürlich oder 
anthropogen entstandenen Oberflächengewässer.  

Gemäß Kartenserver des LBEG (Hydrogeologische Karte von Niedersachsen 
1 : 200.000) liegt im Bereich des Plangebietes eine Grundwasserneubildungs-
rate von 251 – 300 mm im Jahr vor. Das Schutzpotential gilt aufgrund der Be-
schaffenheit der anstehenden Gesteine und ihrer Mächtigkeit im Hinblick auf 
ihr Vermögen, den oberen Grundwasserleiter vor der Befrachtung mit poten-
ziellen Schadstoffen zu schützen, im überwiegenden Teil des Plangebietes als 
„hoch“. Das Grundwasser gilt dort als gut geschützt, wo gering durchlässige 
Deckschichten über dem Grundwasser die Versickerung behindern und wo 
große Flurabstände zwischen Gelände und Grundwasseroberfläche eine lange 
Verweilzeit begünstigen.  

Beim Schutzgut Wasser ist ein besonderer Schutzbedarf gegeben, da die 
Grundwasserneubildungsrate im langjährigen Mittel über 200 mm/a liegt.  

Quelle: www.lbeg.niedersachsen.de 

 

c) Altlasten 

Der Gemeinde Klein Berßen liegen zurzeit keine Hinweise oder Erkenntnisse 
vor, dass sich im Plangebiet Böden befinden, die erheblich mit umweltgefähr-
denden Stoffen belastet sind. 

Altablagerungen o. ä. sind im näheren Umfeld des Plangebietes nicht vorhan-
den. 

 

4.2.2.4 Klima / Luft 

Das Plangebiet liegt klimatisch in der maritim-subkontinentalen Flachlandregi-
on und ist der grundwasserfernen, ebenen bis welligen Geest zuzuordnen. 
Mittlere Jahresniederschläge von durchschnittlich 650 - 700 mm sind zu erwar-
ten. Die relative Luftfeuchte liegt im Mittel bei 81%. Die durchschnittliche Jah-
restemperatur ist etwa 8.4°C, bei mittleren Jahrestemperaturschwankungen 
von 16.4°C. 

Die klimatische Wasserbilanz weist einen Überschuss von 200 - 300 mm im 
Jahr auf, wobei ein Defizit im Sommerhalbjahr besteht. Die mittlere Vegetati-
onszeit von etwa 220 Tagen ist relativ lang. 

(Quelle: Karten des Naturraumpotentials von Niedersachsen und Bremen; Bodenkundliche Standortkar-

te, M. 1 : 200.000, Blatt Oldenburg, 1975) 

Im Emsland herrschen westliche Winde vor. Im Herbst und Winter überwiegt 
eine südwestliche und im Frühjahr und Sommer eine westliche bis nordwestli-
che Windrichtung.  

Die Luftqualität gilt im Emsland als vergleichsweise gut bzw. unterscheidet sich 
wenig von anderen ländlichen Gebieten in Niedersachsen. Lokal erzeugte  
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Emissionen erreichen die Grenzwerte (nach Technischer Anleitung zur Rein-
haltung der Luft) auch nicht annähernd. Kleinräumige Belastungen durch viel-
befahrene Straßen oder hohe Tierkonzentrationen können aber vorkommen.  

(Quelle: Landschaftsrahmenplan Landkreis Emsland, 2001) 

 

4.2.2.5 Arten und Lebensgemeinschaften 

Heutige potenziell natürliche Vegetation (PNV) 

Nach der Karte der potenziell natürlichen Vegetationslandschaften Nieder-
sachsens auf der Grundlage der Bodenübersichtskarte (1:50.000) würde sich 
das Plangebiet bei einer vom Menschen unbeeinflussten Entwicklung zu ei-
nem Flattergras-Buchenwald des Tieflandes entwickeln. Bei aktueller Acker-
nutzung verbunden mit nachhaltiger Aufdüngung sind eventuell auch Über-
gänge zum Waldmeister-Buchenwald möglich.  

Als Baumarten der Sukzessionsphasen oder Begleiter der von der Rot-Buche 
dominierten Schlussgesellschaft kämen Hänge-Birke, Hainbuche, Stiel-Eiche, 
Trauben-Eiche, Zitterpappel, Eberesche und Winterlinde natürlicherweise im 
Plangebiet vor.  

(Quelle: Heutige potenzielle natürliche Vegetationslandschaften Niedersachsens auf Basis der Boden-
kundlichen Übersichtskarte 1 : 50.000, Inform.d. Naturschutz Niedersachsen 2003) 

 

Biotoptypen 

Die Bestandsaufnahme erfolgte auf Grundlage des Kartierschlüssels für Bio-
toptypen in Niedersachsen (Drachenfels, 2011). Der jeweilige Biotopcode ist 
analog dem Kartierschlüssel. Eine kartographische Darstellung erfolgt in der 
Anlage 3 

 

Acker (A) 

Das Plangebiet des vorliegenden Bebauungsplanes wird nahezu ausschließ-
lich als Ackerfläche intensiv genutzt. Zum Zeitpunkt der Bestandsaufnahme 
(März 2016) ist der nicht abgeerntete Raps eingearbeitet worden. Die Acker-
nutzung setzt sich nach Norden, Osten und nach Südosten unmittelbar an-
grenzend fort. Ohne nennenswerte Ackerrandstreifen wird diese Ackerfläche 
gemäß dem Städtetagmodell mit dem Wertfaktor 1 WF  bewertet.  

 

Baumreihe (HBA) 

Im Plangebiet verläuft entlang Scheffelstraße beidseitig eine Baumreihe, wobei 
sich die westlich der Straße befindliche Baumreihe aus älteren Stieleichen und 
die östlich der Straße liegende Baumreihe aus jüngeren Rotbuchen und Ei-
chen zusammensetzt. Die Baumreihen werden gemäß des Städtetagmodells 
mit dem Wertfaktor 3  WF bewertet. 
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Halbruderale Gras- und Staudenflur (UH) 

Im nordwestlichen Randbereich des Plangebietes hat sich eine halbruderale 
Gras- und Staudenflur entwickelt. Auf der Fläche befand sich ehemals ein Gül-
lebehälter, der erst kürzlich abgebrochen wurde. Die Fläche wird von ver-
schiedenen Gräsern und vom Wiesen-Sauerampfer dominiert. 

Gemäß Städtetagmodell wird diese halbruderale Gras- und Staudenflur mit 
dem Wertfaktor 3 WF  bewertet.  

 

Straße (OVS) 

Die Scheffelstraße bildet die westliche Grenze des Plangebietes und ist mit ei-
ner stark verdichteten Schotterdecke versehen. Beidseitig wird sie von Baum-
reihen gesäumt, wobei die westliche Baumreihe aus älteren Eichen besteht 
und die östlich zur Straße befindlichen Bäume sich aus jüngeren Buchen und 
Eichen zusammensetzen. 

Obwohl die Straße nicht asphaltiert ist, ist sie so stark mit Schotter verdichtet, 
dass sie keinen Wert für Natur und Landschaft besitzt. Daher wird sie in ihrer 
heutigen Breite von 4 m mit dem Wertfaktor 0 WF  bewertet.  

 

Weg (OVW) 

Südlich wird das Plangebiet von einem landwirtschaftlich genutzten Weg be-
grenzt. Lediglich die Fahrspuren selbst sind vegetationslos. Ansonsten ist der 
Weg von Gräsern und Krautvegetation bestimmt. 

Der Weg wird entsprechend des Städtetagmodells mit dem Wertfaktor 1  be-
wertet.  

 

Fauna 

Potentialanalyse für die Tierartengruppe der Brutvögel und der Fleder-
mäuse 

Gemäß Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises 
Emsland wurde die artenschutzrechtliche Verträglichkeit der vorliegenden Pla-
nung unter Berücksichtigung der vorhandenen Habitatstrukturen für Brutvögel 
und Fledermäuse als Potentialanalyse untersucht. Die räumliche Nähe (5 km 
Luftlinie) zum Naturschutzgebiet „Tinner Dose - Sprakeler Heide", Teil des Eu-
ropäischen Vogelschutzgebietes V15 „Tinner Dose" und Teil des FFH-
Gebietes 044 „Tinner Dose"' und der Naturschutzgebiete "Hügelgräberheide 
bei Groß und Klein Berßen" und "Schaapmoor" (s. Abb.1), wird durch die Be-
trachtung des Einflusses der Wirkfaktoren auf die lokal vertretenen unter be-
sonderem Schutz stehenden Vögel berücksichtigt.  

 



Gemeinde Klein Berßen 
Begründung mit Umweltbericht zum Bebauungsplan Nr. 21 „Rauhfehn“                    21 

Büro für Stadtplanung (BBP21_Begr.doc) 18.10.2016 

Abb. 1:  Lage des Plangebiets (blau) zwischen den Naturschutzgebieten (rot). 
Das NSG "Tinner Dose - Sprakeler Heide" ist deckungsgleich mit dem Europä-
ischen Vogelschutzgebiet V15 „Tinner Dose" und Teil des FFH-Gebietes 044 
„Tinner Dose".' 

(Quelle: Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz) 
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Abb. 2:  Untersuchungsgebiet (13,57 Hektar, weiß umrandet) um das 
Plangebiet (grün) im Nordosten von Klein Berßen  

(Quelle: Google Earth). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Methodik 

Zur Beurteilung der Situation wurde eine Ortsbegehung kurz nach Sonnenauf-
gang im Mai 2015 durchgeführt. Dabei wurde der Untersuchungsbereich auf 
potenzielle Lebensräume und Nist- bzw. Quartierstandorte für alle Vogel- und 
Fledermausarten untersucht. Zudem wurden Sichtbeobachtungen von Vögeln 
erfasst, sowie nach Hinweisen auf Brutgeschehen gesucht. 

 

Ergebnisse der Begehung 

Bei der Begehung konnten die Rote-Liste-Arten Feldlerche (Alauda arvensis) 
und Rebhuhn (Perdix perdix) nachgewiesen werden. Alle anderen nachgewie-
senen Vögel gehören zu den verbreitet häufigen Arten und werden an diesem 
Punkt nicht weiter behandelt.  

Strukturen, die als geeignetes Quartier für Baumhöhlen bewohnende Fleder-
mäuse geeignet sind, fanden sich im Altbaumbestand am Rand der Planungs-
fläche am nordwestlich gelegenen Schotterweg und entlang des Feldwegs, der 
die Nordgrenze des Plangebiets bildet. Fledermäuse, die Ritzen und Höhlen 
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an Gebäuden bewohnen, fänden in der nahe gelegenen Siedlungsbebauung 
entlang der Scheffelstraße und an der Hofstelle am südwestlichen UG-Rand 
geeignete Quartiere. 

 

Potentialanalyse 

Potentialanalyse für artenschutzrechtlich relevante Vogelarten des An-
hangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie  sowie alle anderen Vogelarten 

Als Lebensraum für potentiell vorkommende Vogelarten des Anhangs I der 
Vogelschutzrichtlinie, Arten, die wegen ihrer Seltenheit unter besonderem 
Rechtsschutz der EU stehen, ist das Untersuchungsgebiet nur von geringer 
Bedeutung. 

Die überwiegend intensive landwirtschaftliche Nutzung der untersuchten Flä-
chen bietet einer geringen Anzahl dieser Vogelarten geeigneten Lebensraum. 
Die unmittelbare Nähe zur Siedlungsbebauung schließt die Anwesenheit von 
empfindlichen Greifvogelarten, die in hoher Fluchtdistanz die Nähe des Men-
schen meiden, und die ihre Niststätten vorwiegend in abgelegenen Arealen in 
geeignetem Habitat wählen, aus. Der Neuntöter  (Lanius collurio)  fände in 
der Hecke, die die nördliche Grenze des Plangebiets bildet, ein in geringem 
Maß geeignetes Habitat, um ein Brutrevier zu etablieren. Die Schleiereule  
(Tyto alba) , die als Kulturfolger ihre Nester in Scheunen oder Hofstellen baut, 
fände geeignete Nistgelegenheit in der Hofstelle im Süden des UGs Scheffel-
straße Ecke Nordstraße. 

Alle einheimischen Brutvögel sind artenschutzrechtlich relevant. Der Schutz 
erstreckt sich nicht nur auf Vogelindividuen (Störung, Verletzung, Entnahme, 
Tötung), sondern auch auf Entwicklungsformen, in dem Fall Eier und die 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten (Nester, Baumhöhlen). Wiederkehrend ge-
nutzte Nester (Horste, Baumhöhlen) sind auch während ungenutzter Zeiten 
geschützt. 

In dieser Prüfung wurden die Lebensraumansprüche aller Arten mit den vor-
handenen Habitatstrukturen abgeglichen. Arten, die nicht unter strengem 
Schutz nach Bundesartenschutzverordnung (BArtschV) stehen und für deren 
Schutz daher keine besonderen Maßnahmen ergriffen werden müssen, wer-
den in der Artenliste einzeln erfasst, aber in der nachfolgenden Betrachtung in 
ökologische Gilden zusammengefasst.  

 

Erläuterung des Begriffs "Ökologische Gilde": Brutlebensraum-Schwerpunkt 
einer Art  

Brutvogel des 

WL - Laubwald/Mischwald 

WN - Nadelwald 

HO - Halboffenland  

O - Offenland 
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ST - strauch-/ gebüschgeprägte Lebensräume 

SI - Siedlungen, anthropogen geprägte Lebensräume 

GF - Fließgewässer einschließlich der Ufergehölze 

GS - Stillgewässer einschließlich der Ufergehölze/ -vegetation und Uferstreifen 

 

Tabelle 1:  Schutzstatus und Gefährdung der europäischen Vogelarten, die in-
nerhalb des UGs potentiell vorkommen können. Arten des Anhangs I der Vo-
gelschutzrichtlinie (VRL) oder der Roten Liste Niedersachsens und der regio-
nalisierten Liste 'Tiefland Ost' (2007) sind in der entsprechenden Tabellenspal-
te mit ihrer Listenkategorie, Arten, die nach Bundesartenschutzverordnung be-
sonders geschützt sind mit §, Arten, die streng geschützt sind mit §§ gekenn-
zeichnet. Die Artenzusammensetzung entspricht dabei einem sog. 'Worst Ca-
se Szenario', d.h. alle Arten, auch solche, die im UG ein minderwertiges, aber 
noch taugliches Habitat vorfinden würden, werden im Rahmen ihrer geogra-
phischen Vorkommen und Habitatansprüche dort als möglicherweise ansässig 
vermutet. 

 

 

Art / Familie 

 

V
R
L 
 

BArt
Sch

V 
 

RL 
Nds

 

RL 
Tief-
land 
West 

Ökol. 
Gilde 

 
 

Hühnervögel      
Wachtel (Coturnix coturnix)  § 3 3 O 
Rebhuhn (Perdix perdix)  § 3 3 HO, O 

Greife      
Mäusebussard (Buteo buteo)  §§   WN, WL 
Turmfalke (Falco tinnunculus)  §§ V V HO, O, SI 
Habicht (Accipiter gentilis)  §§   WN, WL 
Sperber (Accipiter nisus)  §§   WN, WL 
      
Regenpfeiferartige      
Kiebitz (Vanellus vanellus)  §§ 3 3 O 
Austernfischer (Haematopus 
ostralegus) 

 §   O, HO 

Großer Brachvogel (Numenius 
arquata) 

 §§ 2 1 O 

      
Tauben      
Hohltaube (Columba oenas)  §   WL 
Ringeltaube (Columba palumbus)  §   WL, SI 
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Kuckucke      
Kuckuck (Cuculus canorus)  § 3 3 WL, HO, 

GS, GF 
      
Eulen      
Schleiereule (Tyto alba) I §§   HO, O, SI 
Waldohreule (Asio otus)  §§ 3 3 WN, HO 
      
Spechte      
Grünspecht (Picus viridis)  §§ 3 3 WL, WN 
Buntspecht (Dendrocopos major)  §   WL, SI 
Kleinspecht (Dryobates minor)  § 3 3 WL 
      
Sing- und Rabenvögel      
Neuntöter (Lanius collurio)  I § 3 3 ST, HO 
Elster (Pica pica)  §   WL, SI 
Eichelhäher (Garrulus glandarius)  §   WN, GF 
Dohle (Coloeus monedula)  §   SI, HO 
Saatkrähe (Corvus frugilegus)  § V V HO, SI, 

WL, O 
Rabenkrähe (Corvus corone)  §   ST, HO 
Blaumeise (Parus caeruleus)  §   WL, GF, SI
Kohlmeise (Parus major)  §   WL, SI 
Haubenmeise (Parus cristatus)  §   WN 
Sumpfmeise (Parus palustris)  §   ST, WL 
Weidenmeise (Parus montanus)  §   WL, ST 
Feldlerche (Alauda arvensis)  § 3 3 O, HO 
Schwanzmeise (Aegithalos caudatus)  §   WL, GF 
Fitis (Phylloscopus trochilus)  §   WL, WN, 

ST 
Zilpzalp (Phylloscopus collybita)  §   WL, SI 
Gelbspötter (Hippolais icterina)  §   ST, WL 
Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla)  §   WL, SI 
Gartengrasmücke (Sylvia borin)  §   WL, SI 
Klappergrasmücke (Sylvia curruca)  §   WL, ST,  
Dorngrasmücke (Sylvia communis)  §   ST 
Kleiber (Sitta europaea)  §   WL, SI 
Gartenbaumläufer (Certhia 
brachydactyla) 

 §   WL, SI 

Zaunkönig (Troglodytes troglodytes)  §   WL, ST, SI
Amsel (Turdus merula)  §   WL, WN, 

GF, SI 
Singdrossel (Turdus philomelos)  §   WL, WN, 

GF, SI 
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Grauschnäpper (Muscicapa striata)  § V V WL, ST, SI
Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola)  §   HO, ST 
Rotkehlchen (Erithacus rubecula)  §   WL, SI, ST
Hausrotschwanz (Phoenicurus 
ochruros) 

 §   SI 

Gartenrotschwanz  
(Phoenicurus phoenicurus) 

 § 3 3 WL, HO, SI

Heckenbraunelle (Prunella modularis)  §   GF, ST, SI 
Haussperling (Passer domesticus)  § V V SI, HO 
Feldsperling (Passer montanus)  § V V ST, HO, SI
Baumpieper (Anthus trivialis)  § V V HO, WL 
Wiesenschafstelze (Motacilla flava)  §   ST, O 
Bachstelze (Mocatilla alba)  §   HO, SI, GF, 

GS 
Buchfink (Fringilla coelebs)  §   WL, WN, 

GF, SI 
Gimpel (Pyrrhula pyrrhula)  §   WL, SI 
Grünfink (Carduelis chloris)  §   WL, ST, 

HO, SI 
Stieglitz (Carduelis carduelis)  §   WL, GF, 

HO, ST 
Bluthänfling (Carduelis cannabina)  § V V HO, ST 
Birkenzeisig (Carduelis flammea)  §   WL 
Goldammer (Emberiza citrinella)  §   HO, ST 
Rohrammer (Emberizia schoeniclus)  §    HO, O, GF

 

Potentialanalyse Fledermäuse 

Alle europäischen Fledermausarten sind nach Bundesnaturschutzgesetz und 
Bundesartenschutzverordnung in der höchsten Schutzkategorie als 'streng ge-
schützte Arten' eingestuft. Das Untersuchungsgebiet bietet mit dem Altbaum-
bestand am Schotterweg der Verlängerung der Scheffelstraße und dem alten 
Kirschbaum am Feldweg, der die Plangebietsgrenze bildet, geeignete Quartie-
re für baumbewohnende Arten. Die Hofstelle und die Häuser der Siedlung 
westlich und südlich des Plangebiets bieten für gebäudebewohnende Arten 
möglicherweise passende Einfluglöcher und Quartiere unter Verkleidungsholz 
oder im Bereich der Dächer. Die Ackerfläche bietet allen Arten geeignetes 
Jagdhabitat entlang der Baumreihen und Strauchhecken. 
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Tabelle 2:  Fledermausarten, die potenziell im UG vorkommen mit den arteige-
nen Ansprüchen an Quartier und Jagdhabitat. 

 

Art Quartiere Jagdhabitat 

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) Höhlen in alten 
großen Bäumen 

jagt hoch und 
wenig 
strukturgebunden 

Breiflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

 

Spalten, in/an 
Gebäuden, 
Scheunen 

jagt großräumig 
strukturgebunden 

Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

 

Spalten in 
Bäumen 

strukturgebunden, 
vegetationsnah 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

 

Spalten, in/an 
Gebäuden, 
Scheunen 

strukturgebunden, 
vegetationsnah 

Bartfledermäuse (Myotis brandtii/mystacinus) Spalten in/an 
Gebäuden, 
Scheunen, 
Bäumen 

strukturgebunden, 
vegetationsnah, 
oft gewässernah 

Fransenfledermaus (Myotis nattereri) 

 

Spalten, in/an 
Gebäuden, 
Scheunen 

Wald, bodennah 

 

Bewertung  

Brutvögel 

Zusammengefasste Gilden von Arten (s. Tabelle 1). 

Gehölzbewohnende Vogelarten (WL, WN)  

Diese Vogelarten, die ihren unmittelbaren Brut- und Lebensraumschwerpunkt 
an oder in Gehölzen haben oder Niststätten direkt in oder an Bäumen, 
innerhalb der Strauchschicht von Waldstücken oder an Waldrändern besitzen, 
sind im Untersuchungsgebiet nachgewiesen.  

Der Bestand verschiedener Laubbäume des UGs bietet der o.g. Gilde ein 
geeignetes Habitat. Altbäume bieten durch stärkere Stammdurchmesser 
Höhlenbrütern mögliche Fortpflanzungsstätten. 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird aufgrund des geringen 
Anteils von Baumbestand, Wald oder vergleichbarer Struktur innerhalb des 
UGs als mittel bis schlecht eingeschätzt. 
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Strauch und Gebüsch bewohnende Vogelarten (inkl. der VRL Anhang I - Art 
Neuntöter)  

Diese Vogelarten, die ihren unmittelbaren Brut- und Lebensraumschwerpunkt 
an oder in Sträuchern und/oder verstrauchten Gräben bzw. Niststätten am 
Boden oder im Geäst von Hecken und Büschen haben, sind ebenfalls im 
Untersuchungsgebiet nachgewiesen (für Neuntöter möglich, aber nicht 
nachgewiesen). 

Die Strauchbestände im UG bieten diesen Arten ausreichende Bedingungen. 
Das Habitat bietet Struktur für Niststätten und mit dem Ackerland insekten-
reiche Flächen zur Nahrungssuche. 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird wegen der geringen Menge 
an strauchiger Vegetation als schlecht eingeschätzt. 

 

Offenland und Halboffenland bewohnende Vogelarten (O, HO)  

Diese Vogelarten (inkl. der Rote-Liste-Arten Wachtel, Rebhuhn ), die ihren 
unmittelbaren Brut- und Lebensraumschwerpunkt am Boden von Grünland 
oder Agrarflächen bzw. Niststätten am Boden in Mulden in oder zwischen 
Vegetation haben, können im Untersuchungsgebiet vorkommen. Für das 
Rebhuhn wurde eine Verbreitung im Untersuchungsgebiet nachgewiesen.  

Die Flächen der Randstreifen und der Getreideanbau im UG bieten diesen 
Arten ausreichende Bedingungen. Das Plangebiet selbst bietet dabei den o.g. 
Arten, bis auf das Rebhuhn, nur wenig geeignetes Habitat.  

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird als schlecht eingeschätzt. 

 

Eulen (VRL Anhang I - Art Schleiereule, Waldohreule)  

Die Eulen haben ihren unmittelbaren Brut- und Lebensraumschwerpunkt in 
oder an Gehölzen in der Umgebung von Offen- oder Halboffenland und im 
Bereich landwirtschaftlicher Siedlungen. Niststätten in alten Krähen-, Elster- 
oder Taubennestern, verlassenen Horsten von Greifen und Stallgebäuden 
(Schleiereule) sind ebenfalls möglich.  

Die Verbreitung im Untersuchungsgebiet ist potenziell möglich, aber nicht 
nachgewiesen. 

Die Baumbestände im UG sowie die Hofstelle mit Scheunen bieten potenzielle 
Nistmöglichkeiten. Das Ackerland und die Randstreifen bieten mit Klein-
säugern Flächen zur Jagd. Die Planfläche selbst bietet ein gering geeignetes 
Jagdhabitat. 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population wird als schlecht eingeschätzt. 
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Greife (Habicht, Sperber, Mäusebussard, Turmfalke)  

Die baumbrütenden Greife haben ihren Brut- und Lebensraumschwerpunkt an 
Gehölzen in der Umgebung von Offen- oder Halboffenland und Gewässern. 
Niststätten werden von den Arten in Form von zur Vogelgröße verhältnismäßig 
großen Horsten in größeren Laub- oder Nadelbäumen selbst angelegt. 

Die Verbreitung im Untersuchungsgebiet als Nahrungsgast oder Brutvogel ist 
für Mäusebussard und Turmfalke nachgewiesen, für Habicht und Sperber nicht 
nachgewiesen, aber potentiell möglich.  

Die Baumbestände bieten eine potenzielle Nistmöglichkeit für den Sperber, 
besonders Habicht und Mäusebussard benötigen dichte, hohe Baumbestände, 
wie sie im Bereich der Waldstücke zu finden sind. Der Turmfalke ist weniger 
anspruchsvoll und bezieht alte Krähennester oder Mulden in höheren 
Gebäuden. Das Weideland bietet mit Kleinsäugern Flächen zur Jagd für 
Rotmilan, Mäusebussard und Turmfalke. Habicht und Sperber sind 
spezialisierte Vogeljäger. 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population ist für diese Arten aufgrund der 
kleinräumigen Habitatstruktur als schlecht zu beurteilen. Ohne Nachweis von 
aktiv genutzen Horsten ist das Vorhandensein als Brutvogel schwer einzu-
schätzen. 

Wiesen- und Rohrweihe finden in den abwechslungsreichen Acker- und 
Grünlandflächen ideale Nahrungs- und Nisthabitate. Die Rohrweihe ist in der 
Wahl ihrer Niststandorte auf Schilf- oder Ackerflächen mit Getreide oder Raps 
angewiesen. Die Wiesenweihe wählt hauptsächlich Getreideäcker oder 
Grünlandstandorte mit hoher Vegetation aus. Beutetiere finden sich in Form 
von Kleinsäugern oder Singvögeln, die auf den Flächen südlich der Planfläche 
in hoher Zahl vorhanden sind. 

 

Spechte (Grünspecht, Buntspecht, Kleinspecht)  

Die Spechte haben ihren unmittelbaren Brut- und Lebensraumschwerpunkt an 
älteren Gehölzen in der Umgebung von Offen- oder Halboffenland. Niststätten 
werden in Form von Höhlen in alten Laub- oder Nadelbäumen selbst angelegt. 

Die Verbreitung im Untersuchungsgebiet ist potenziell möglich, Höhlen oder 
Tiere wurden nicht nachgewiesen.  

Die Bäume des UGs bieten potenzielle Nistmöglichkeiten. Die Flächen des 
Untersuchungsgebiets sind für den auf Ameisen angewiesenen Nahrungs-
spezialisten Grünspecht geeignetes Nahrungshabitat. Der Grünspecht sucht 
sich seine Nahrung auf trockenen warmen Flächen wie Waldrändern und 
angrenzenden Grünflächen. Alle anderen Spechte suchen sich ihre Nahrung 
an Bäumen. 

Der Erhaltungszustand der lokalen Population ist ohne Nachweis einer aktiv 
genutzten Bruthöhle schwer zu schätzen. Grünspechte haben große Reviere. 
Der Erhaltungszustand für das UG ist daher als mittel bis schlecht einzu-
schätzen. 
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Watvögel (Limikolen: Austernfischer, Kiebitz, Großer Brachvogel)  

Die Watvögel haben ihren Brut- und Lebensraumschwerpunkt im Offen- oder 
Halboffenland häufig in Gewässernähe. Kiebitz und Großer Brachvogel haben 
dabei geringere Ansprüche an die Habitatqualität und sind auch auf Intensiv-
grünland oder Maisäckern (Kiebitz) zu finden.  

Die Verbreitung im Untersuchungsgebiet ist nicht nachgewiesen, aber möglich.  

Der Erhaltungszustand der lokalen Population für diese Arten wird wegen der 
Kleinräumigkeit und der geringen Habitatqualität als schlecht eingeschätzt. 

 

Bewertung  

Fledermäuse 

Gruppe der hauptsächlich an Gebäude als Quartier gebundenen Fledermäuse: 
Zwergfledermaus, Breitflügelfledermaus, Bartfledermäuse, Fransenfledermaus 

Die bevorzugten Jagdgebiete der Zwerg-, Breitflügel- und der Bartfledermäuse 
werden durch strukturgebende Elemente im halboffenen Land wie Wald-
kanten, Alleebäume, Wallhecken vor Grün- oder Ackerland gebildet. Für diese 
Arten bedeutet das mögliche Fällen von Bäumen oder Roden von Sträuchern 
keine unmittelbare Zerstörung ihrer Lebensstätte oder Quartiere. Es bedeutet 
zwar den Verlust von für die Jagd attraktiven Strukturen, in deren Nähe ein 
hohes Insektenaufkommen ist, aber der nördliche Teil des UGs mit seinen 
Gehölzstrukturen bleibt vom Vorhaben unberührt und die nicht versiegelten 
Flächen des Plangebiets (Gärten) werden mit Strauch-/ Ziervegetation 
bepflanzt werden. Für diese Fledermausarten ist die Umwandlung von offenen 
Flächen zu Gärten für das Habitat keine Verschlechterung. 

Die Fransenfledermaus ist als Waldfledermaus, die mit wenig Abstand über 
Sträuchern jagt, an lichten, wenig unterbrochenen Wald gebunden. Ruhige 
Waldwege, Lichtungen und Kahlschläge bilden ihr bevorzugtes Jagdrevier. Sie 
wird nur mit geringer Wahrscheinlichkeit im UG vorkommen.  

 

Gruppe der an Bäume als Quartier gebundenen Fledermäuse: Großer 
Abendsegler und Rauhautfledermaus 

Der Große Abendsegler hat von allen im UG vorkommenden Arten den größ-
ten Aktionsradius. Jagdreviere können bis zu 15 km von den Wochenstuben 
oder Sommerquartieren entfernt sein. Es dienen alte, große Bäume als Quar-
tier und Balzstätte. Dabei sind vor allem bei allen Baumhöhlen bewohnenden 
Arten die Tagesquartiere keine konstante Größe, sondern werden in gewissen 
Abständen gewechselt. Die Beziehung zwischen Tagesquartier und Jagdhabi-
tat kann also dynamisch sein und im Jahresverlauf wechseln. Großer Abend-
segler und Rauhautfledermaus ziehen im Herbst in Überwinterungsquartiere, 
die räumlich über mehrere hundert bis über tausend Kilometer von den Som-
merquartieren getrennt liegen.  
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4.2.3 Kultur- und sonstige Sachgüter  

Der Gemeinde Klein Berßen sind im Plangebiet keine Bodendenkmale bzw. 
keine sonstigen wertvollen Kultur- oder Sachgüter bekannt. Bauliche Anlagen, 
die dem Denkmalschutz unterliegen könnten, sind nicht vorhanden. 

 

4.3 Prognose und Maßnahmen 

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung 
der Planung und bei Nichtdurchführung der Planung sowie Darstellung 
der geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-
gleich von nachteiligen Auswirkungen 

4.3.1 Auswirkungen auf den Menschen / Immissionsschutz 

Das Plangebiet stellt kein Areal mit hoher Bedeutung für die benachbarte 
Wohnbevölkerung dar. Die für eine ergänzende Wohnbebauung vorgesehe-
nen Flächen werden vollständig ackerbaulich genutzt und haben nur eine ge-
ringe Naherholungsfunktion. Mit der Bebauung dieses Bereiches gehen diese 
ackerbaulich genutzten Flächen jedoch verloren. 

Die Immissionen des Schießplatzes der Wehrtechnischen Dienststelle 91 sind 
hinzunehmen, da es sich um eine bestandsgebundene Situation handelt, die 
Immissionen bekannt sind und diese als ortsübliche Vorbelastung anerkannt 
werden. 

Entsprechend den Ausführungen in Kap. 4.2.1.1 ff stellt sich das Plangebiet im 
Übrigen als nicht erheblich immissionsbelastet dar, sodass Schutzmaßnahmen 
nicht erforderlich sind. 

 

4.3.1.1 Geruchsimmissionen  

     (Anlage 2) 

Innerhalb der Ortslage von Klein Berßen befinden sich südlich und südwestlich 
des Plangebietes mehrere landwirtschaftliche Betriebe mit Tierhaltung und ein 
Mischfutterwerk. Aus diesem Grund wurde die Zech Ingenieurgesellschaft 
mbH Lingen mit der Ermittlung der zu erwartenden nach der aktuellen Ge-
ruchsimmissionsrichtlinie (GIRL 2009) beauftragt, um feststellen, ob die ge-
planten Nutzungen im Plangebiet unzumutbaren Geruchsbelastungen ausge-
setzt sind (s. Anlage 2, Geruchstechnischer Bericht Nr. LG10550.1/01). 

Nach den Ermittlungen werden im Plangebiet Belastungen von einer Geruchs-
einheit an bis zu 3 – 6 % der Jahresstunden (IW: 0,03 - 0,06) erreicht. Der 
GIRL Richtwert für Wohngebiete von 10 % der Jahresstunden ist damit im ge-
samten Plangebiet unterschritten. Das Plangebiet steht somit aus geruchs-
technischer Sicht uneingeschränkt für eine wohnbauliche Nutzung zur Verfü-
gung. 

Die zeitweise zusätzlich auftretenden Geruchsbelästigungen, die durch das 
Ausbringen von Gülle auf die in der Nähe gelegenen landwirtschaftlichen Nutz-
flächen möglich sind, sind im Rahmen der ordnungsgemäßen Landbewirt-
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schaftung nicht zu vermeiden und daher im Rahmen der gegenseitigen Rück-
sichtnahme hinzunehmen. 

 

4.3.1.2 Verkehrsimmissionen  

Die nächstgelegene Hauptverkehrsstraße (K 138) verläuft in einer Entfernung 
von ca. 150 m südlich des geplanten Wohngebietes. Aufgrund dieser Entfer-
nung sowie der z. T. dazwischenliegenden Bebauung sind unzumutbare Be-
einträchtigungen der geplanten Wohnnutzungen im Plangebiet durch Ver-
kehrslärm nicht zu erwarten. 

 

4.3.1.3 Gewerbliche Immissionen 

Das Gewerbegebiet von Klein Berßen befindet sich westlich der Ortslage. Das 
vorliegende Plangebiet schließt im Nordosten an die bebaute Ortslage an. Da-
durch hält das Plangebiet einen Abstand von mindestens ca. 600 m zum Ge-
werbegebiet ein. Die dazwischen liegenden Flächen sind vollständig bebaut. 
Immissionskonflikte in Bezug auf gewerbliche Immissionen sind somit im Plan-
gebiet nicht zu erwarten. 

 

4.3.1.4 Wehrtechnische Dien ststelle Meppen (WTD 91) 

Die Bundeswehr weist auf Grund des westlich des Plangebietes gelegenen 
Schießplatzes der WTD 91 in der Samtgemeinde Sögel auf folgendes hin: 
Das Plangebiet liegt in der Nähe des Schießplatzes der WTD 91 Meppen. 
Bei diesem Platz handelt es sich um eine seit Jahrzehnten bestehende An-
lage der Landesverteidigung. Auf dem Platz finden regelmäßig tags und 
nachts Übungs- und Versuchsschießen statt. Dabei entstehen Lärmemissi-
onen, die unter besonderen Bedingungen Schallpegelspitzenwerte errei-
chen, die die in der TA-Lärm und in der VDI-Richtlinie 2058 Bl. 1 angege-
benen Werte überschreiten können. Diese Lärmemissionen sind aus fol-
genden Gesichtspunkten hinzunehmen: Für das Plangebiet besteht eine 
weitestgehend bestandsgebundene Situation, in der hinsichtlich der Nach-
barschaft von Wohnen und militärischem Übungsbetrieb eine ortsübliche 
Vorbelastung anzuerkennen ist. Art und Ausmaß der Lärmemissionen sind 
bekannt. Die Lärmemissionen haben im Plangebiet die Qualität der Her-
kömmlichkeit und der sozialen Adäquanz erreicht. Die Eigentümer und 
künftigen Erwerber der ausgewiesenen Baugrundstücke werden auf diese 
Sachlage ausdrücklich hingewiesen. Sie werden ferner darauf hingewie-
sen, dass die Bundeswehr keine Einschränkung des militärischen Übungs-
betriebes akzeptieren kann. Die Bundeswehr ist auf die Nutzung des Plat-
zes angewiesen und hat keine Möglichkeit, an einem anderen Ort den hier 
stattfindenden Übungs- und Versuchsbetrieb durchzuführen. Aktive Schall-
schutzmaßnahmen zur Verringerung der Lärmemissionen sind nicht mög-
lich. Für die in Kenntnis dieses Sachverhaltes errichteten baulichen Anla-
gen können gegen die Bundeswehr keine privat- oder öffentlich-rechtlichen 
nachbarlichen Abwehransprüche auf eine Verringerung der Emissionen 
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oder auf einen Ausgleich für passive Schallschutzmaßnahmen geltend ge-
macht werden. Die Bauherren errichten bauliche Anlagen in Kenntnis die-
ser Sachlage. Sie schützen sich durch eine geeignete Gebäudeanordnung 
und Grundrissgestaltung sowie durch bauliche Schallschutzmaßnahmen 
soweit technisch möglich gegen die Immissionen. 

 

4.3.1.5 Sonstige Immissionen  

Sonstige Anlagen (z.B. Sportanlagen), deren Auswirkungen oder deren Belan-
ge zu beachten sind, sind in der näheren Umgebung des Plangebietes nicht 
vorhanden. Es sind im Plangebiet daher keine unzumutbaren Beeinträchtigun-
gen im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 7 c BauGB zu erwarten.  

 

4.3.2 Auswirkungen auf Natur und Landschaft / Vermeidungs- und Kom-
pensationsmaßnahmen 

4.3.2.1 Landschaftsbild / Ortsbild 

Wie bereits beschrieben weist das Plangebiet hinsichtlich seines Landschafts-
bildes keine besondere Bedeutung für Vielfalt, Eigenart und Schönheit auf. 
Ebenso ist durch die vorherrschende intensive Nutzung als Ackerfläche keine 
besondere Erholungsnutzung gegeben.  

Zudem wird die Erholungsnutzung durch die angrenzende Wohnbebauung im 
Westen und Südwesten eingeschränkt. Die entlang der Scheffelstraße befind-
lichen Baumreihen stellen hingegen wertvolle Landschaftselemente dar, wobei 
lediglich die westliche Baumreihe aufgrund ihres Alters tatsächlich prägend für 
das Landschaftsbild ist.  

Der Eingriff in das Landschaftsbild wird in erster Linie durch die künftig entste-
henden Baukörper auf einer bisher als Acker genutzten Fläche hervorgerufen.  

Die prägenden Einzelbäume am westlichen Rand der Scheffelstraße werden 
als zu erhaltende Einzelbäume festgesetzt und damit dauerhaft in ihrem Be-
stand gesichert. Die jüngeren Gehölze auf der gegenüberliegenden Straßen-
seite werden aufgrund ihres Alters nicht festgesetzt. Eine Beseitigung der 
Bäume ist jedoch nicht vorgesehen. Falls sich ein einzelner dieser Bäume im 
Einfahrtsbereich zum Wohngebiet befindet, kann dieser umgepflanzt werden.  

Die derzeit noch vorhandene freie Sichtbeziehung in den östlichen Land-
schaftsbereich wird durch das neu entstehende Wohngebiet eingeschränkt. 
Das geplante Wohngebiet stellt jedoch eine sinnvolle Erweiterung des westlich 
vorhandenen Wohngebietes „Baugebiet Nord“ dar. Der Siedlungsrand ver-
schiebt sich durch die vorliegende Planung weiter in östliche Richtung.  

Durch den Erhalt der westlich vorhandenen Baumstrukturen entlang der 
Scheffelstraße ist das Plangebiet bereits von Beginn an in das Landschaftsbild 
eingebunden. Die allseitig das Plangebiet umgebenden Flächen zum Anpflan-
zen von Bäumen und Sträuchern, die mit standortgerechten Laubgehölzen 
bepflanzt werden, binden zusätzlich die entstehende Bebauung in das Orts- 
und Landschaftsbild ein. Die darüber hinaus innerhalb der ausgewiesenen 
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Straßenverkehrsflächen festgesetzte Pflanzung von hochstämmigen, stand-
ortgerechten, heimischen Laubbäumen dient nicht nur einem Mindestmaß an 
innerer Durchgrünung des künftigen Wohngebietes, die Bäume tragen gleich-
zeitig ebenfalls zu einer Einbindung des Baugebietes in das Orts- bzw. Land-
schaftsbild und zu einer landschaftsgerechten Neugestaltung des Land-
schaftsbildes bei.  

Zusammen mit der Begrenzung der zulässigen Bauhöhe werden mit diesen 
Pflanz- und Erhaltungsmaßnahmen erhebliche Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes vermieden bzw. ausgeglichen.  

Insgesamt entsteht an diesem Standort unter Berücksichtigung der westlich 
und zum Teil südlich angrenzenden Wohngebietsflächen, der bestehenden in-
tensiven Nutzung des Plangebietes und der festgesetzten Pflanz- und Erhal-
tungsmaßnahmen keine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes.  

 

4.3.2.2 Boden / Wasser 

Der Eingriff in den Boden- und Grundwasserhaushalt wird in erster Linie durch 
die zukünftige Versiegelung hervorgerufen. Mit der Versiegelung gehen beste-
hende Bodenfunktionen verloren, wie z.B. Filter- und Produktionsfunktionen. 
Mit der Inanspruchnahme eines, durch die intensive Landwirtschaft genutzten 
Bodens (mögliche Stoffeinträge, Bodenverdichtung, Erosion), wird grundsätz-
lich die Überplanung eines anthropogen noch nicht veränderten Bodens ver-
mieden.  

In den Bereichen, die als Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträu-
chern festgesetzt sind (s. textl. Fests. 1.4.1) kann der Eingriff in den Boden 
zumindest teilweise innerhalb des Plangebietes kompensiert werden. Aufgrund 
der Größe der versiegelbaren Fläche verbleiben jedoch erhebliche Beeinträch-
tigungen des Bodens innerhalb des Plangebietes. Zur vollständigen Kompen-
sation dieser Beeinträchtigungen ist die Bereitstellung und Zuordnung externer 
Kompensationsmaßnahmen erforderlich.  

Mit der zukünftig möglichen Bebauung geht darüber hinaus auch Versicke-
rungsfläche verloren. Die Grundwasserneubildung wird in den bebauten Berei-
chen generell verringert.  

Das Büro Rücken und Partner hat für das Baugebiet ein entsprechendes Ent-
wässerungskonzept erstellt. Eine Versickerung des Oberflächenwassers ist in-
nerhalb des Plangebietes nicht bzw. nur stark eingeschränkt möglich. Aus die-
sem Grund ist es vorgesehen, die anfallenden Abflüsse nach Norden, durch 
eine neu zu verlegende Rohrleitung abzuleiten. Außerhalb, ca. 200 m nördlich 
des Plangebietes steht eine entsprechende Fläche zur Verfügung, die als Re-
tentionsraum genutzt werden kann. Aufgrund der räumlichen Nähe des Reten-
tionsraumes und der damit einhergehenden natürlichen Versickerung des O-
berflächenwassers wird eine erhebliche Beeinträchtigung des Wasserhaushal-
tes vermieden. Die externe Versickerungsfläche ist nicht Bestandteil des Plan-
gebietes. 
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Durch Extensivierungsmaßnahmen auf externen Kompensationsflächen wer-
den sich darüber hinaus positive Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser er-
geben, so dass insgesamt durch die Planung keine erheblichen negativen Be-
einträchtigungen verbleiben.  

Dem besonderen Schutzbedarf des Schutzgutes Wasser wird durch die ge-
plante Versickerung des Oberflächenwassers außerhalb des Plangebietes und 
dem damit verbundenen weitestgehenden Erhalt der Grundwasserneubil-
dungsrate ausreichend Rechnung getragen. 

 

4.3.2.3 Klima / Luft 

Durch die Versiegelung des Bodens und dem damit verbundenen Verlust an 
Vegetationsfläche kommt es kleinräumig zu einer größeren und schnelleren 
Erwärmung. Aufgrund der Lage des Plangebietes am Siedlungsrand wirkt sich 
die Bebauung negativ auf das Schutzgut aus. Die siedlungsnahe Freifläche als 
Frischluftentstehungsgebiet wird reduziert.  

Die westlich der Scheffelstraße vorhandene ältere Baumreihe wird festgesetzt 
und leistet weiterhin einen wichtigen Beitrag für das lokale Klima und die Luft. 
Durch die Anlage von weiteren Gehölzstreifen allseitig des Wohngebietes und 
weiterer hochstämmiger Laubbäume als festgesetzte Straßenbegrünung wird 
jedoch auch neue vertikale Verdunstungsstruktur geschaffen und die negati-
ven Auswirkungen durch die Flächenversiegelung werden minimiert. Diese 
Neuanpflanzung von standortgerechten, heimischen Laubgehölzen wirkt sich 
positiv auf das Kleinklima (Luftbefeuchtung) und die Luftqualität (z.B. Ausfilte-
rung von Schadstoffen) aus, sodass damit die negativen Auswirkungen durch 
die Flächenversiegelung minimiert werden. Des Weiteren dient die Neuan-
pflanzung den Erfordernissen des Klimaschutzes, indem sie dem Klimawandel 
entgegenwirkt (z.B. durch Bindung von von CO2). Damit wird dem Grundsatz 
nach § 1a Abs. 5 BauGB entsprochen.  

Mit der Festsetzung einer Grundflächenzahl von 0,4 verbleiben innerhalb des 
Plangebietes Freiflächen in einer Größe von 60 %, die als offene Vegetations-
flächen unterschiedlich genutzt werden können. Diese Freiflächen besitzen 
ebenfalls eine positive Bedeutung für das Klima und die Luft. Insgesamt wer-
den durch die Begrenzung der Versiegelung bei gleichzeitiger Neuanlage von 
Gehölzstreifen innerhalb des Plangebietes keine erheblichen Beeinträchtigun-
gen des Schutzgutes hervorgerufen.  

Darüber hinaus werden die auf externen Kompensationsflächen geplanten 
Maßnahmen zum Ausgleich der Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden 
auch zu einer Aufwertung für das Schutzgut Klima/Luft beitragen. Insgesamt 
verbleiben somit keine erheblichen Beeinträchtigungen.  
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4.3.2.4 Arten und Lebensgemeinschaften 

Der Eingriff in das Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften wird nahezu 
ausschließlich durch den Verlust von intensiv genutzter Ackerfläche verur-
sacht.  

Die ackerbauliche Nutzung erfolgt mittels schwerer Maschinen und Geräte. 
Dies führt zu einer Verdichtung des Bodens. Die immer wiederkehrenden Be-
arbeitungsschritte verursachen eine Einschränkung der Bodenlebewesen. Op-
timale Erträge werden beim Ackerbau nur durch Einsatz von Dünger und Pes-
tiziden erzielt. Dies führt zu einer Beeinträchtigung der Flora und Fauna. Durch 
den Einsatz von Dünger und Pestiziden wird die Anbaufrucht gefördert und 
Spontanvegetation verdrängt, wodurch Monokulturen entstehen.  

Veränderung der Vegetation 

Mit dem Erhalt der randlichen Gehölzstrukturen bleiben die Habitate baum- 
und strauchgebundener Arten erhalten. Die Ackerfläche wird durch Bebauung 
und zur Erschließung der Grundstücke verdichtet und durch Straßenbau und 
gepflasterte Flächen z.T. versiegelt. Die Habitatstruktur der Ackerfläche wird 
vollständig verändert.  

Bodenbeeinträchtigungen 

Die Anlage von Baugrundstücken mit den notwendigen Zuwegungen erfordert 
Drainage und Verdichtung des Bodens, um die für Bauvorhaben notwendige 
Stabilität des Untergrunds zu erreichen. Der Grundwasserhorizont verändert 
sich durch Versiegelung und damit ergibt sich eine verringerte Durchlässigkeit 
und ein reduzierter Regenwassereintrag, welches Veränderungen der Vegeta-
tionszusammensetzung und damit der Insektenartengemeinschaft- und Anzahl 
nach sich ziehen kann. 

Wasserentnahmen 

Der Bodenwasserhorizont sinkt durch die o.g. Bodenbeeinträchtigungen lokal 
ab, was Einfluss auf Konsistenz und Bodenchemie hat, und damit Verände-
rungen in den Habitateigenschaften (s.o.) bewirken kann, die das Gebiet für 
die dort lebenden Pflanzen- und damit verbunden auch für die Tierarten als 
Lebensraum unbrauchbar machen. 

Licht 

Mit Störungen durch Licht (Autoverkehr, Beleuchtung von Wegen und Grund-
stücken) ist zu rechnen. 

Lärm 

Lärmbelastungen durch Verbrennungsmotoren von Fahrzeugen und durch Ge-
räusche des alltäglichen Wirkens, können sich negativ auf störungsempfindli-
che Tierarten im nahen Umfeld auswirken. 

Sonstige Wirkfaktoren 

Die Anwesenheit von Menschen in der Nähe von möglichen Nahrungs- oder 
Vermehrungsstätten störungsempfindlicher Arten bedeutet meist ein Unterlau-
fen der Fluchtdistanzen dieser Arten und eine dauerhafte Scheuchwirkung. 
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Artenschutzprüfung 

Die relevanten speziellen artenschutzrechtlichen Verbote der nationalen Ge-
setzgebung sind in § 44 Abs. 1 BNatSchG formuliert, welche in Kap. 4.1.2 auf-
geführt sind.  

Die Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes zum speziellen Artenschutz 
unterscheiden zwischen besonders geschützten Arten und streng geschützten 
Arten, wobei alle streng geschützten Arten zugleich zu den besonders ge-
schützten Arten zählen (d.h. die streng geschützten Arten sind eine Teilmenge 
der besonders geschützten Arten). 

Welche Arten zu den besonders geschützten Arten bzw. den streng geschütz-
ten Arten zu rechnen sind, ist in § 7 Abs. 2 Nrn. 13 und 14 BNatSchG geregelt: 

• besonders geschützte Arten:  

a) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang A oder Anhang B der Verordnung 
(EG) Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von 
Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung 
des Handels (Abl. L 61 vom 3.3.1997, S. 1, L 100 vom 17.4.1997, S. 72, 
L 298 vom 1.11.1997, S. 70, L 113 vom 27.4.2006, S. 26), die zuletzt 
durch die Verordnung (EG) Nr. 318 / 2008 (Abl. L 95 vom 8.4.2008, S. 
3) geändert worden ist, aufgeführt sind,  

b) Nicht unter Buchstabe a fallende  

aa) Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG 
aufgeführt sind,  

bb) europäische Vogelarten,  

c) Tier- und Pflanzenarten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Ab-
satz 1 aufgeführt sind; 

 

• streng geschützte Arten:  

 besonders geschützte Arten, die 

 a) in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97, 

 b) in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG, 

 c) in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 2  

aufgeführt sind; 

 

Den europäischen Vogelarten – das sind alle einheimischen Vogelarten – 
kommt im Schutzregime des § 44 Abs. 1 BNatSchG eine Sonderstellung zu: 
Gemäß den Begriffsbestimmungen zählen sie zu den besonders geschützten 
Arten, hinsichtlich der Verbotstatbestände sind sie jedoch den streng ge-
schützten Arten gleichgestellt. Weiterhin sind einzelne europäische Vogelarten 
über die Bundesartenschutzverordnung oder Anhang A der EG-Verordnung 
338/97 als streng geschützte Arten definiert.  

 

• Ausnahme- und Befreiungsmöglichkeiten 
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Gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG können im Einzelfall von den nach Landes-
recht zuständigen Behörden weitere Ausnahmen von den Verboten des § 44 
Abs. 1 BNatSchG zugelassen werden. Dies ist u. a. aus zwingenden Gründen 
des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer und 
wirtschaftlicher Art möglich. 

Eine Ausnahme darf jedoch nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alterna-
tiven nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen ei-
ner Art nicht verschlechtert, soweit nicht Artikel 16 Abs. 1 der Richtlinie 
92/43/EWG weitergehende Anforderungen enthält. 

Prognose und Bewertung der Schädigungen und Störungen 

Brutvögel (Gehölz-, Gebüsch- und Strauch bewohnende Arten) 

Es sind Beeinträchtigungen durch Lärm und visuelle Effekte zu erwarten. 
Störungen von Brutplätzen in angrenzenden Flächen können daher nicht aus-
geschlossen werden. Eine signifikante Beeinträchtigung der lokalen Population 
ist aber nicht zu befürchten. 

Das Störungsverbot ist damit nicht erfüllt. 

Brutvögel (Offenland und Halboffenland bewohnende Arten) 

Es sind Beeinträchtigungen durch Lärm und visuelle Effekte zu erwarten. 
Wiesen- und Offenlandbrüter haben eine hohe Fluchtdistanz und sind 
gegenüber Störungen viel empfindlicher als z.B. Kulturfolger. Störungen von 
Brutplätzen in angrenzenden Flächen können daher nicht ausgeschlossen 
werden. Aufgrund des Angebots an Grünland und Ackerflächen in 
angrenzenden Bereichen ist eine signifikante Beeinträchtigung der lokalen 
Population aber nicht zu befürchten. 

Konfliktvermeidende Maßnahmen sind nicht erforderlich. 

Brutvögel (Eulen (VRL Anhang I – Art Schleiereule, Waldohreule)) 

Es sind betriebsbedingte Beeinträchtigungen durch Lärm, Licht und visuelle 
Effekte zu erwarten. Störungen von Nahrungsflächen für Waldohreule in 
angrenzenden Flächen können nicht ausgeschlossen werden. Eine signi-
fikante Beeinträchtigung der lokalen Population ist aber nicht zu befürchten. 

Konfliktvermeidende Maßnahmen sind nicht erforderlich. 

Brutvögel (Greife (Habicht, Sperber, Mäusebussard, Turmfalke)) 

Die im nahen Umfeld des Plangebiets vorhandenen Gehölzstrukturen, 
Grünland- und Getreideflächen bieten potenzielle Niststätten für die oben 
genannten Greifvogelarten. Daher ist von einer Störungswirkung vor allem auf 
angrenzende Grünlandflächen auszugehen. Das Störungsverbot wäre bei 
Nachweis genutzter Horste/Nester erfüllt und lässt sich nur mit vorhergehender 
Horstsuche und dem sicheren Ausschließen von deren Nutzung durch 
Brutpaare zur Brutzeit umgehen. 

Als konfliktvermeidende Maßnahmen dürfen Bauarbeiten und Erdarbeiten bei 
Nachweis von Bruten im nahen Umfeld (< 300m) nur außerhalb der Haupt-
brutzeit (März bis August) der betroffenen Vögel durchgeführt werden, um den 
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Tatbestand des Störungsverbots ausschließen zu können. Wenn dabei in 
Nutzung befindliche Nester gefunden werden, muss der Beginn der Bau-
arbeiten bis zum Ende der Brutsaison verschoben werden.  

Brutvögel (Spechte (Grünspecht, Buntspecht, Kleinspecht)) 

Alle drei genannten Spechte sind als Kulturfolger auch in oder in der Nähe von 
Parks, Gärten und Hofstellen anzutreffen. Die Nähe des Menschen und die 
Wirkfaktoren seiner Wohn- und Arbeitsstätten haben nur einen geringen 
Einfluss auf diese Arten. Die Nähe zu Menschen stellt somit keine erhebliche 
Störung dar und das Störungsverbot ist nicht erfüllt.  

Konfliktvermeidende Maßnahmen sind nicht erforderlich.  

Brutvögel (Watvögel (Limikolen: Austernfischer, Kiebitz, Großer Brachvogel)) 

Es sind Beeinträchtigungen durch Lärm und visuelle Effekte zu erwarten. 
Wiesen- und Offenbrüter haben eine hohe Fluchtdistanz und sind gegenüber 
Störungen viel empfindlicher als z.B. Kulturfolger. Störungen von Brutplätzen 
in angrenzenden Flächen können daher nicht ausgeschlossen werden. 
Aufgrund des Angebots an Grünland in angrenzenden Bereichen ist eine 
signifikante Beeinträchtigung der lokalen Population nicht zu befürchten. 

Konfliktvermeidende Maßnahmen sind nicht erforderlich.  

Fledermäuse 

Von einer Störung durch baubedingte Beeinträchtigungen wie Lärm und 
visuelle Effekte kann für alle Arten in einem geringen Maße ausgegangen 
werden. Von einer Störungswirkung auf angrenzende Flächen ist nicht 
auszugehen. Aufgrund des Angebots an Wald und Offenland in angrenzenden 
Bereichen, ist eine signifikante Beeinträchtigung der lokalen Population daher 
nicht zu befürchten. 

Das Störungsverbot ist nicht erfüllt. 

 

Prüfung der Verbotstatbestände 

Brutvögel (Gehölz-, Gebüsch- und Strauch bewohnende Arten) 

Durch die vorliegende Planung werden die im UG befindlichen Gehölzstruk-
turen nicht angetastet. Im Brutgeschäft befindliche Tiere der o.g. Gilden 
werden durch die Erschließungs- oder Bauarbeiten nicht in Mitleidenschaft 
gezogen. Sollten durch die Zuwegungsarbeiten und Ausbau der vorhandenen 
Wege Baumfällarbeiten unumgänglich sein, müssen diese außerhalb der 
Monate März bis September stattfinden. Die Arten sind im Landschaftsraum 
verbreitet und die ökologische Funktionalität der betroffenen Fortpflanzungs-
stätten bleibt lokal und im räumlichen Zusammenhang gewahrt.  

Als konfliktvermeidende Maßnahmen dürfen evtl. erforderliche Fäll- und Ro-
dungsarbeiten nur außerhalb der Hauptbrutzeit der Vögel, d.h. nicht in der Zeit 
von März bis September durchgeführt werden.  

Brutvögel (Offenland und Halboffenland bewohnende Arten) 
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Das Vorhaben wandelt die Ackerfläche und damit das geeignete Habitat für 
bodenbrütende Offenlandarten vollständig in ungeeignete Siedlungsbebauung. 
Das Vorhaben wird sich aufgrund der Kleinräumigkeit der Planfläche aber 
nicht signifikant auf die jeweiligen Erhaltungsziele der lokalen Populationen 
auswirken. Die ökologische Funktionalität der betroffenen Fortpflanzungs-
stätten bleibt im räumlichen und lokalen Zusammenhang gewahrt.  

Als konfliktvermeidende Maßnahmen dürfen Bauarbeiten zur Erschließung der 
Baugrundstücke nur außerhalb der Hauptbrutzeit (März bis September) 
erfolgen, so dass bereits vor der Etablierung der Brutreviere auf geeignete 
Flächen in der Umgebung ausgewichen werden kann. 

Brutvögel (Eulen (VRL Anhang I – Art Schleiereule, Waldohreule)) 

Durch die vorliegende Planung werden keine relevanten Strukturen beein-
trächtigt. Die Arten sind im Landschaftsraum verbreitet und besetzen große 
Reviere. Die ökologische Funktionalität der betroffenen Fortpflanzungsstätten 
bleibt lokal und im räumlichen Zusammenhang gewahrt. 

Als konfliktvermeidende Maßnahmen dürfen evtl. erforderliche Fäll- und Ro-
dungsarbeiten nur außerhalb der Hauptbrutzeit der Vögel, d.h. nicht in der Zeit 
von März bis September durchgeführt werden.  

Brutvögel (Greife (Habicht, Sperber, Mäusebussard, Turmfalke)) 

Durch die vorliegende Planung werden keine Nisthabitate beeinträchtigt. Die 
ökologische Funktionalität der betroffenen Fortpflanzungsstätten bleibt im 
räumlichen und lokalen Zusammenhang gewahrt. 

Als konfliktvermeidende Maßnahmen dürfen evtl. erforderliche Fäll- und Ro-
dungsarbeiten nur außerhalb der Hauptbrutzeit der Vögel, d.h. nicht in der Zeit 
von März bis September durchgeführt werden.  

Brutvögel (Spechte (Grünspecht, Buntspecht, Kleinspecht)) 

Durch die vorliegende Planung werden keine Nisthabitate beeinträchtigt. Die 
ökologische Funktionalität der betroffenen Fortpflanzungsstätten bleibt im 
räumlichen und lokalen Zusammenhang gewahrt. 

Als konfliktvermeidende Maßnahmen dürfen evtl. erforderliche Fäll- und Ro-
dungsarbeiten nur außerhalb der Hauptbrutzeit der Vögel, d.h. nicht in der Zeit 
von März bis September durchgeführt werden.  

Brutvögel (Watvögel (Limikolen: Austernfischer, Kiebitz, Großer Brachvogel)) 

Durch die vorliegende Planung werden potenzielle Nahrungs- und Niststätten 
direkt beeinträchtigt. Die ökologische Funktionalität der Fortpflanzungsstätten 
bleibt aber im räumlichen Zusammenhang gewahrt. 

Als konfliktvermeidende Maßnahmen dürfen Erschließungsarbeiten auf der 
Ackerfläche nur außerhalb der Hauptbrutzeit der Vögel, d.h. nicht in der Zeit 
von März bis September durchgeführt werden.  
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Fledermäuse: (Zwergfledermaus, Breitflügelfledermaus, Bartfledermaus, 
Fransenfledermaus 

Durch die vorliegende Planung werden Jagdhabitate der o.g. Fledermausarten 
über Acker verschwinden, aber neue Jagdhabitate über Gartenflächen 
entstehen. Die Gehölzstrukturen mit ihrer Funktion als Leitlinien zwischen 
Quartieren und Jagdhabitaten bleiben vorhanden. Die nicht an Wald 
gebundenen Arten sind überdies in ländlichen Siedlungs- oder Industrie-
räumen wie diesem, unterbrochen durch Gehölz- und Freiflächen, häufig 
anzutreffen. Die ökologische Funktionalität der Fortpflanzungs- und 
Nahrungsstätten bleibt im räumlichen Zusammenhang gewahrt.  

Konfliktvermeidende Maßnahmen sind nicht erforderlich.  

Fledermäuse: (Großer Abendsegler und Rauhhautfledermaus) 

Da die vorhandenen Gehölzstrukturen vollständig erhalten bleiben, wird die 
Funktion des Planbereichs als Lebensstätte für den Großen Abendsegler in 
seiner Qualität aufrecht erhalten und evtl. vorhandene Wochenstuben bleiben 
erhalten. Vor dem Beginn von eventuell nötigen Baumfällarbeiten muss durch 
eine Absuche älterer Bäume auf Rindenspalten oder Höhlen (Endoskop-
kamera) sichergestellt werden, dass sich in den entsprechenden Bäumen 
keine Fledermausquartiere befinden, um einen Verbotstatbestand zu 
vermeiden. 

Durch die vorliegende Planung werden anteilig Jagdhabitate über offenen 
Flächen verschwinden. Die Arten sind aber in ländlichen Siedlungs- oder 
Industrieräumen wie diesem, unterbrochen durch Gehölz- und Freiflächen, 
häufig anzutreffen. Die ökologische Funktionalität der Fortpflanzungs- und 
Nahrungsstätten bleibt im räumlichen Zusammenhang gewahrt. 

Als konfliktvermeidende Maßnahmen dürfen evtl. erforderliche Baumfäll-
arbeiten nur außerhalb der Phase der sommerlichen Aktivität zwischen April 
und September durchgeführt werden.  

 

Artenschutzrechtliches Fazit 

Brutvögel 

Unter Betrachtung der Aspekte "Baum/Höhlenbrüter" und "wiederkehrend 
genutzte Nester" kommt es zu keinen direkten Betroffenheiten, da die 
vorhandenen Gehölzstrukturen unangetastet bleiben. Da einige der im UG 
vorhandenen Arten jedoch auf dem Boden brüten und es zu indirekten 
Tötungen durch störungsbedingte oder direkte Zerstörungen von vor-
handenen Nestern kommen kann, dürfen Baumaßnahmen nicht in der Brutzeit 
der Vögel vom 01. März bis zum 15 Juli durchgeführt werden, um eine 
Missachtung des Tötungsverbots sicher auszuschließen. 

Unter Betrachtung der Kleinräumigkeit und der strukturell wenig 
abwechslungsreichen überplanten Fläche ist die geplante Anlage eines 
Wohngebietes ein vergleichsweise geringer Eingriff in das bestehende 
Ökosystem im Hinblick auf die potenziell ansässigen europäischen Vogelarten. 
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Die überplanten Flächen sind zum jetzigen Zeitpunkt intensiv genutzte 
landwirtschaftliche Flächen in unmittelbarer Nähe zur schon bestehenden 
Siedlungsbebauung und stellen so zum jetzigen Zeitpunkt keine ökologisch 
besonders wertvollen Strukturen dar. Die Nähe zu menschlichem Siedlungs-
raum macht den Bereich nur für Arten interessant, die bereits an die Nähe des 
Menschen gewöhnt sind.  

Fledermäuse 

Bei den Gebäude bewohnenden Arten, die im Untersuchungsgebiet nur 
außerhalb der Planfläche Quartier beziehen können, kommt es zu keinen 
direkten Betroffenheiten. Bei Betrachtung der Arten, die ihre Quartiere in 
Bäumen beziehen, kommt es ebenfalls zu keinen direkten Betroffenheiten, da 
die vorhandenen Gehölzstrukturen vom Vorhaben unangetastet bleiben. 
Sobald unumgängliche Baumfällungen im Bereich der Altbaumbestände 
vorgenommen werden sollen, muss das außerhalb der Phase der 
sommerlichen Aktivität zwischen April und September stattfinden. Ist das nicht 
möglich, muss eine Kontrolle der Baumhöhlen und Rindenspalten erfolgen, um 
Verbotstatbestände durch Tötung oder Verletzung, der in den Quartieren 
befindlichen Tiere zu vermeiden. 

 

4.3.2.5 Wirkungsgefüge 

Die o.g. Schutzgüter stehen in Beziehung zueinander. Die getroffenen Fest-
setzungen und Maßnahmen können daher auf das eine Schutzgut positive, auf 
das andere jedoch negative Auswirkungen haben. Nachfolgend wird das aus 
der vorliegenden Planung resultierende Wirkungsgefüge beschrieben.  

Mit der Planung geht im Wesentlichen eine siedlungsnahe Ackerfläche verlo-
ren. Durch die geplante Versiegelung werden die Grundwasserneubildung und 
damit auch die Verdunstungsrate in diesem Bereich reduziert. Mit der Neuan-
lage von randlichen Gehölzen wird jedoch im Plangebiet neue Verdunstungs-
fläche, unbeeinträchtigte Versickerungsfläche, die Möglichkeit der Schadstoff-
bindung sowie auf derzeitiger Ackernutzung ein neuer Nahrungs-, Rückzugs- 
und Lebensraum für Flora und Fauna des Siedlungsbereichs geschaffen. 
Gleichzeitig wird durch diese geplanten Neuanpflanzungen ein Teil der sich 
durch die Planung ergebenden Beeinträchtigungen kompensiert und auch die 
mit der Versiegelung einhergehende kleinräumige Erwärmung durch den Ver-
lust von Verdunstungsfläche durch die Anpflanzungen gemindert.  

Insgesamt wird mit der vorliegenden Planung das Wirkungsgefüge der 
Schutzgüter von Natur und Landschaft, aufgrund der vorgesehenen Maßnah-
men, nicht erheblich beeinträchtigt.  
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4.3.2.6 Bodenschutzklausel - § 1a (2) Satz 1 und 2 BauGB 

Gemäß § 1a (2) Satz 1 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam umgegan-
gen und insbesondere sollen die Möglichkeiten der Städte und Gemeinden zur 
Wiedernutzbarmachung und Nachverdichtung genutzt werden. Landwirtschaft-
lich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendi-
gen Umfang umgenutzt werden.  

Mit der vorliegenden Planung wird eine ca. 2,7 ha große landwirtschaftlich ge-
nutzte Fläche in Anspruch genommen, um städtebaulich sinnvoll, vorhandene 
Wohnbebauung bzw. ein angrenzendes Wohngebiet zu erweitern. 

Der vorliegende Bedarf kann in der Ortslage durch Möglichkeiten der Innen-
entwicklung nicht gedeckt werden. Es muss deshalb die vorliegende landwirt-
schaftliche Nutzfläche in Anspruch genommen werden.  

Das Maß der möglichen Bodenversiegelung wird durch die Festlegung der 
Grundflächenzahl auf 0,4 begrenzt. Gleichzeitig wird durch textliche Festset-
zung eine Überschreitung der GRZ im Sinne von § 19 (4) BauNVO ausge-
schlossen. Damit wird sichergestellt, dass 60 % der Grundstücksflächen, we-
der überbaut noch versiegelt werden dürfen. Auf diesen Flächen wird eine Be-
grünung als Garten- bzw. Gehölzfläche erfolgen. 

Die Gemeinde Klein Berßen ist daher der Auffassung, dass der Bodenschutz-
klausel sowohl im Hinblick auf die erforderliche Gebietsausweisung als auch 
im Hinblick auf die konkrete Ausgestaltung ausreichend Rechnung getragen 
ist.  

 

4.3.2.7 Eingriffsregelung  

a) Zulässigkeit des Eingriffs 

Durch die Bauleitplanung werden im Plangebiet Maßnahmen vorbereitet bzw. 
ermöglicht, deren Durchführung den Eingriffstatbestand gem. § 14 Bundesna-
turschutzgesetz (BNatSchG) erfüllen. Die Eingriffe stellen z.T. erhebliche Be-
einträchtigungen des Naturhaushaltes und des Orts- und Landschaftsbildes 
dar. 

Nach § 15 (1) und (2) BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflich-
tet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen 
sowie unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege vorrangig auszugleichen oder zu ersetzen.  

Der § 18 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) regelt das Verfahren bei Ein-
griffen in Natur und Landschaft im Verhältnis zum Baurecht. Sind auf Grund 
der Aufstellung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen Eingriffe in Na-
tur und Landschaft zu erwarten, ist gem. § 18 BNatSchG über die Vermeidung, 
den Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu 
entscheiden. 

Das Baugesetzbuch (BauGB) stellt in § 1a (ergänzende Vorschriften zum Um-
weltschutz) die entsprechenden Vorschriften auf. Danach heißt es in § 1a 
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Abs. 3 BauGB: „Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher 
Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funkti-
onsfähigkeit des Naturhaushaltes in seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a 
bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutz-
gesetz) sind in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen“ und 
„ein Ausgleich ist nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planeri-
schen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren.“  

Die Ermittlung des Eingriffs und des erforderlichen Ausgleichs im Rahmen der 
vorliegenden Bauleitplanung erfolgt nach diesen Vorschriften. 

Die durch diese Planung entstehenden Eingriffe werden durch verschiedene, 
in den vorherigen Kapiteln schutzgutbezogen aufgelistete Maßnahmen z.T. 
vermieden bzw. ausgeglichen, sodass die Beeinträchtigung des Landschafts-
bildes und des Naturhaushaltes auf ein unbedingt notwendiges Maß reduziert 
wird. 

Grundsätzlich ist ein Eingriff unzulässig, wenn die Belange des Natur- und 
Landschaftsschutzes überwiegen. Dieses ist in der Regel in Gebieten der Fall, 
in denen die Voraussetzungen eines Schutzes nach den §§ 23 – 30 Bundes-
naturschutzgesetz (BNatSchG) erfüllt sind. Das Plangebiet erfüllt nicht diese 
Voraussetzungen. 

Weil auch andere für den Naturschutz wertvolle Elemente, die als selten oder 
gefährdet einzustufen sind, nicht in Anspruch genommen werden und die 
Wohnraumbeschaffung für die Bevölkerung einen bedeutsamen öffentlichen 
Belang darstellt, sind nach Überzeugung der Gemeinde Klein Berßen die hier 
vorbereiteten Eingriffe letztendlich zulässig. 

 

b) Eingriffsbilanzierung 

Im Folgenden werden die sich aus der Planung ergebenden Eingriffe und 
Maßnahmen mit dem Bestand verglichen und bewertet, um die Plausibilität 
nachvollziehbar, also auch zahlenmäßig vergleichbar zu machen. 

Hierfür wird die "Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs– und Ersatzmaß-
nahmen in der Bauleitplanung des Niedersächsischen Städtetages" (2013) 
zugrunde gelegt. Nachfolgend gilt die Formel:  

Fläche in qm x Wertfaktor (WF) = Werteinheiten (WE) 

 

c) Ermittlung des Eingriffsflächenwertes 

In der folgenden Tabelle werden alle Biotope aufgeführt, die durch die Pla-
nung unmittelbar beeinträchtigt werden. Die Biotope wurden in den vorange-
gangenen Kapiteln beschrieben. Entsprechend dem Städtetagmodell wird den 
Biotopen des Plangebietes der jeweilige Wertfaktor zugeordnet. 
Werden die Biotopflächen mit ihren Wertfaktoren multipliziert, ergeben sie in 
der Summe den Eingriffsflächenwert.  
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 Nutzungsart / Biotoptyp Fläche Wertfaktor Werteinheit

 Ackerfläche (A) 25.799 qm 1 WF 25.799 WE

 Halbr. Gras- und Staudenflur (UH) 1.500 qm 3 WF 4.500 WE

 Straßenverkehrsfl. "Scheffelstraße" 2.861 qm
 

  
 

  

         versiegelt (4 m Breite) 952 qm 0 WF 0 WE

         unversiegelter Seitenr. mit Bäumen 1.909 qm 3 WF 5.727 WE

 Unbefestigter Weg (im Süden) 608 qm 1 WF 608 WE

                 

 Gesamtfläche: 30.768 qm         

 Eingriffsflächenwert:         36.634 WE

         

 

d) Ermittlung des Kompensationswertes 

In den vorangegangenen Kapiteln wurden Maßnahmen zur Vermeidung und 
zum Ausgleich des Eingriffs schutzgutbezogen beschrieben. Zusammenge-
fasst sind dieses: Der Erhalt der am westlichen Rand der Scheffelstraße vor-
handenen Einzelbäume, die geplante Anlage von Gehölzstreifen an den Rän-
dern des Plangebietes, die Anlage weiterer innerhalb der öffentlichen Ver-
kehrsfläche geplanten hochstämmigen Einzelbäume sowie die künftige Anlage 
von Gartenflächen im Bereich der unversiegelten Wohngebietsflächen.  

Diesen Maßnahmen wird entsprechend ihrer künftigen Wertigkeit ein Wertfak-
tor nach dem Städtetagmodell zugeordnet. Sie werden in der nachfolgenden 
Tabelle aufgeführt. Die Flächen der aufgeführten Nutzungsarten / Biotoptypen 
werden mit den zugeordneten Wertfaktoren multipliziert und ergeben dann ad-
diert den Kompensationswert:  
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Nutzungsart / Biotoptyp Fläche Wertfaktor Werteinheit

 Allgem. Wohngebiet (GRZ 0,4) 20.052 qm   
 

  

     versiegelt (40%), (X) 8.021 qm 0 WF 0 WE

     unversiegelt (60%) (TF) 12.031 qm 1 WF 12.031 WE

 Fl. z. Anpfl. und Erhalt von Bäumen u. 3.146 qm 3 WF 9.438 WE

 Straßenverkehrsfl. "Scheffelstraße" 2.861 qm
 

  
 

  

      versiegelt (5 m Breite) 1.190 qm 0 WF 0 WE

      unversiegelter Seitenr. mit Bäumen 1.671 qm 3 WF 5.013 WE

 Straße (verkehrsberuhigt) 4.709 qm
 

  
 

  

      versiegelt (80 %) 3.767 qm 0 WF 0 WE

      unversiegelt (20 %) 942 qm
 

  
 

  

             Begleitgrün 471 qm 1 WF 471 WE

             Straßenbäume 471 qm 2 WF 942 WE

             

 
Gesamtfläche: 30.768 qm         

 
Kompensations-

wert: 
          27.895 WE

         
 

Innerhalb des Plangebietes entsteht durch Vermeidungsmaßnahmen und in-
terne Ausgleichsmaßnahmen ein Kompensationswert von 27.895 WE. Gegen-
über dem Eingriffsflächenwert (36.634 WE) verbleibt ein Kompensationsdefizit 
von 8.739 WE,, so dass externe Kompensationsmaßnahmen notwendig wer-
den.  

 

e) Externe Kompensationsmaßnahmen 

Das noch verbleibende Defizit von 8.739 WE soll durch Maßnahmen des We-
geseitenraumkonzeptes der Gemeinde Klein Berßen kompensiert werden. In 
diesem Wegeseitenraumkonzept sollen die von den Inhabern der angrenzen-
den landwirtschaftlichen Nutzflächen mitbewirtschafteten Wegeseitenräume 
aufgewertet bzw. wieder ihrem natürlichen Zustand (z.B. als Sukzessionsflä-
che) zugeführt werden.  

Die nachfolgend aufgezählten Wegeseitenräume in der Flur 13 und der Flur 1 
befinden sich nördlich, westlich und südlich des Naturschutzgebietes „Man-
senberge“, nördlich von Klein Berßen. Den Bebauungsplänen Nr. 18, Nr. 20 
und Nr. 22 wurden bereits Abschnitte dieser Wegeseitenräume zugeordnet.  

Die Wegeseitenräume der Flur 6 befinden sich südlich von Klein Berßen, 
nordwestlich der Ortslage von Westerloh, nordwestlich der Mittelradde.  
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Zur Kompensation des im Rahmen der vorliegenden Planung noch verblei-
benden Defizits von 8.739 WE werden folgende Wegeseitenräume als Suk-
zessionsbereiche der ungestörten Entwicklung überlassen:  

Flur 13 

östlich des Flst. 128        945 qm (945 WE; Sukzession) 

westlich des Flst. 45/2       702 qm (702 WE; Sukzession) 

westlich des Flst. 45/4       402 qm (402 WE; Sukzession) 

östlich der Flst. 117, 115, 114, 120   980 qm (980 WE; Sukzession) 

östlich des Flst. 118        150 qm (150 WE; Sukzession) 

nordöstlich der Flst. 124, 125     459 qm (459 WE; Sukzession) 

               3.638 WE 

 

Flur 1 

westlich des Flst. 69/1       2.000 qm insgesamt, davon wur-
den bereits zugeordnet dem BBP Nr. 20     626 qm 

       dem BBP Nr. 22     502 qm 

      somit stehen noch     872 qm zur Verfügung, diese 
werden dem vorliegenden Bebauungsplan zugeordnet 

   872 qm (872 WE; Sukzession) 

                     872 WE 

 

Flur 6 

südöstlich des Flst. 18       434 qm (434 WE; Sukzession) 

südöstlich des Flst. 15       325 qm (325 WE; Sukzession) 

südöstlich des Flst. 14       496 qm (496 WE; Sukzession) 

südöstlich des Flst. 11       790 qm (790 WE; Sukzession) 

südöstlich des Flst. 10/1      808 qm (808 WE; Sukzession) 

südöstlich des Flst. 6       485 qm (485 WE; Sukzession) 

südöstlich des Flst. 5       993 qm (993 WE); Sukzession) 

                4.331 WE 

 

Durch die Aufwertung dieser vorgenannten Wegeseitenräume werden zum ei-
nen die bisher bereits als Kompensationsmaßnahme für die Bebauungspläne 
Nr. 18, Nr. 20 und Nr. 22 naturnah gestalteten Wegeabschnitte durch weitere 
Extensivierungsmaßnahmen im nordöstlichen und südöstlichen Anschluss ver-
längert und zum anderen wird durch die Aus-der-Nutzungnahme dieser Wege-
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seitenstreifen ein positiver Effekt für das örtliche Biotopverbundsystem er-
reicht. Mit diesen ruderalen Streifen entstehen darüber hinaus wertvolle Wan-
derungs- und Ausbreitungslinien zwischen den vorhandenen Gehölzstrukturen 
und es kommt zu einer spürbaren Verbesserung der Lebensraumqualität für 
Flora und Fauna in dieser ansonsten durch intensive Nutzungen geprägten 
Ackerflur.  

Gemäß Merkblatt der Naturschutzbehörde des Landkreises Emsland vom 
25.09.2012 werden diese ermittelten Wegeseitenräume im Ist-Zustand mit 
dem Wertfaktor 1 WF bewertet. Die auf den Wegeseitenräumen umzusetzen-
den Maßnahmen bewirken eine Aufwertung. Durch die natürliche Sukzession 
der Seitenräume wird eine Aufwertung um eine Werteinheit erreicht, so dass 
sich mit der Bereitstellung dieser insgesamt 8.841 qm Wegeseitenraum eine 
Kompensation von 8.841 WE ergibt. Diese vorgenannten Wegeseitenräume 
werden nach den Maßgaben des Merkblattes hergestellt, dauerhaft erhalten 
und als Kompensationsmaßnahme dem vorliegenden Bebauungsplan Nr. 21 
zugeordnet.  

 

f) Schlussberechnung 

Innerhalb des Plangebietes entsteht durch Vermeidungsmaßnahmen und in-
terne Ausgleichsmaßnahmen ein Kompensationswert von 27.895 WE. Gegen-
über dem Eingriffsflächenwert (36.634 WE) verbleibt ein Kompensationsdefizit 
von 8.739 WE, sodass externe Kompensationsmaßnahmen notwendig wer-
den.  

Dieses verbleibende Defizit von 8.739 WE wird durch Maßnahmen des Wege-
seitenraumkonzeptes der Gemeinde Klein Berßen kompensiert. Hierbei ist ei-
ne Extensivierung von Wegeseitenräumen zum einen im direkten Anschluss 
an bereits im Rahmen der Kompensation für die Bebauungspläne Nr. 18, 
Nr. 20 und Nr. 22 zugeordnete Extensivierungen süd- und nordöstlich der 
Wiesenstraße zum anderen im Bereich südlich von Klein Berßen, nordwestlich 
der Mittelradde vorgesehen. Insgesamt werden 8.841 qm Wegeseitenräume 
aufgewertet, als Sukzessionsbereiche hergestellt und als Kompensationsmaß-
nahme dem vorliegenden Bebauungsplan Nr. 21 zugeordnet.  

Unter Berücksichtigung der Vermeidungs– und der internen sowie externen 
Kompensationsmaßnahmen geht die Gemeinde Klein Berßen davon aus, dass 
der durch den Bebauungsplan Nr. 21 „Rauhfehn“ verursachte Eingriff in das 
Landschaftsbild und in den Naturhaushalt ausgeglichen wird und somit den 
Belangen von Natur und Landschaft gem. § 1 (6) Ziffer 7 BauGB entsprochen 
ist.  

 

4.3.3 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Im Plangebiet sind derzeit keine Bau- oder Bodendenkmale im Sinne des Nie-
dersächsischen Denkmalschutzgesetztes (NDSchG) ausgewiesen. Inwieweit 
archäologische Fundstücke / Bodendenkmale im Boden verborgen sind, kann 
im Voraus jedoch nicht geklärt werden. 
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Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten jedoch ur- oder frühgeschicht-
liche Bodenfunde gemacht werden, sind diese unverzüglich einer Denkmal-
schutzbehörde, der Gemeinde oder einem Beauftragten für die archäologische 
Denkmalpflege anzuzeigen (§ 14 Abs. 1 NDSchG). 

Bodenfunde und Fundstellen sind bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der 
Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, 
wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten 
gestattet (§ 14 Abs. 2 NDSchG). 

 

4.3.4 Wechselwirkungen 

Bei der Prüfung der Wechselwirkungen ist entsprechend den Anforderungen 
von § 1 (6) Nr. 7 i BauGB das übergreifende Verhältnis zwischen Naturhaus-
halt und Landschaft, den Menschen sowie den Sach- und Kulturgütern, soweit 
sich diese durch die Planung wechselseitig beeinflussen, zu erfassen.  

Wie aus den vorangegangenen Kapiteln hervorgeht, entstehen durch die Pla-
nung, insbesondere bei Berücksichtigung der vorgesehenen Kompensations-
maßnahmen gemäß dem Naturschutzgesetz, auf den überwiegenden Teil der 
zu betrachtenden Bestandteile der Umwelt keine erheblichen negativen Aus-
wirkungen.  

Mit der geplanten Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes entstehen 
somit keine neuen weitergehenden Beeinträchtigungen zwischen den Belan-
gen des Umweltschutzes (Naturhaushalt und Landschaft, Mensch, Sach- und 
Kulturgüter), die sich so auswirken, dass negative Rückwirkungen zu erwarten 
wären. Erhebliche Wechselwirkungen treten damit nicht auf.  

 

4.3.5 Nullvariante 

Bei Nichtdurchführung der Planung würde die intensive ackerbauliche Nutzung 
im überwiegenden Bereich des Plangebietes fortgeführt. Mögliche negative 
Auswirkungen auf den Boden- und Wasserhaushalt durch die Bewirtschaftung 
(Bodenverdichtung, Erosion, Stoffeinträge) würden bestehen bleiben. Das 
Niederschlagswasser könnte, abgesehen von einer Beeinträchtigung durch 
Bodenverdichtung, den natürlichen Bodenverhältnissen entsprechend, versi-
ckern. Die derzeitige Ackerfläche mit der Funktion eines Kaltluftentstehungs-
gebietes bliebe erhalten. Das bestehende Wirkungsgefüge der Schutzgüter 
von Natur und Landschaft untereinander würde bestehen bleiben. Das Land-
schaftsbild mit seinen derzeitigen Sichtbeziehungen bliebe erhalten. 

Da besonders schützenswerte Kultur- und sonstige Sachgüter innerhalb des 
Plangebietes nicht bekannt sind, sind veränderte Auswirkungen auf diese bei 
Nichtdurchführung der Planung nicht zu erwarten. 
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4.4 Anderweitige Planungsmöglic hkeiten (Alternativprüfung) 

Bei der Alternativprüfung sind die Ziele und der Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes zu berücksichtigen. Der Gesetzgeber hat damit klargestellt, dass 
es im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung nicht um Standortalternativen 
an Standorten außerhalb des Plangebietes geht. Zu prüfen sind nur plankon-
forme Alternativen, ob die Planungsziele auch in anderer oder schonenderer 
Weise umgesetzt werden könnten (vgl. Muster Einführungserlass zum EAG-
Bau Fachkommission Städtebau am 1.Juli 2004 oder U. Kuschnerus, Der 
sachgerechte Bebauungsplan, RN 737 VHW-Verlag, 4. Aufl., Dezember 
2010). 

Im vorliegenden Fall soll ein Wohngebiet zur Deckung des Bedarfs ausgewie-
sen werden. Da der Gemeinde derzeit keine Baugrundstücke für eine Einfami-
lienhausbebauung mehr zur Verfügung stehen und auch innerhalb der Ortsla-
ge nur noch vereinzelt unbebaute Grundstücke vorhanden sind, welche sich 
zudem vollständig im Privatbesitz befinden, verbleibt für die Gemeinde nur die 
Möglichkeit in den derzeitigen Außenbereich hinein zu entwickeln. 

Die hierfür vorgesehene Fläche liegt direkt östlich bzw. nördlich vorhandener 
Wohngebiete bzw. Wohnbebauung. Sie stellt somit eine sinnvolle Erweiterung 
und Abrundung der Ortslage dar.  

Sinnvolle Alternativen, die zu erheblich geringeren Umweltbelastungen führen 
würden, drängen sich nicht auf, zumal auf eine intensiv genutzte Ackerfläche 
direkt angrenzend zu bestehenden bebauten Bereichen zurückgegriffen wird. 
Auch die Ausweisung von weniger Fläche erscheint, aufgrund des bestehen-
den konkreten Bedarfes, nicht zweckmäßig. 

Grundsätzliche Alternativen zur vorliegenden Planung ergeben sich somit 
nicht. 

 

4.5 Sonstige Belange des Umweltschutzes 

Besondere Regelungen bezüglich der Vermeidung von Emissionen sowie des 
sachgerechten Umgangs mit Abfällen und Abwässern werden im Rahmen der 
vorliegenden Planung nicht getroffen. Derartige Festlegungen können im 
Rahmen der konkreten Baugenehmigungen erfolgen. 

Regelungen bezüglich der Nutzung erneuerbarer Energien sowie der sparsa-
men und effizienten Nutzung von Energie sind ebenfalls nicht Zielsetzung oder 
Bestandteil des vorliegenden Bebauungsplanes. Der Einsatz spezieller Tech-
nologien ist den zukünftigen Grundstückseigentümern jedoch, unter Berück-
sichtigung nachbarschaftlicher Interessen, freigestellt. 

Hierzu wird auf das Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärme-
bereich (EEWärmeG) verwiesen, welches am 1. Januar 2009 in Kraft getreten 
ist. Laut diesem Gesetz muss der Wärmeenergiebedarf für neue Gebäude zu 
mindestens 15 % aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. Mit der Ener-
gieeinsparverordnung (EnEV 2014), welche am 1.5.2014 in Kraft getreten ist, 
sind weitere Vorgaben für den Einsatz erneuerbarer Energien vorgenommen 
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worden, um die Ziele des Energiekonzepts der Bundesregierung und geänder-
te Baunormen umzusetzen. So müssen u.a. seit dem 1. Januar 2016 neu ge-
baute Wohn- und Nichtwohngebäude höhere energetische Anforderungen er-
füllen. 

Gemäß § 1 (6) Nr. 7 h BauGB ist die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität 
in Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von binden-
den Beschlüssen der Europäischen Gemeinschaft festgelegten Immissions-
grenzwerte nicht überschritten werden dürfen, als Belang im Sinne des Vor-
sorgeprinzips zu berücksichtigen. Durch die vorliegend geplante Festsetzung 
eines Wohngebietes sind erhebliche Veränderungen der Luftqualität nicht zu 
erwarten.  

Besondere Auswirkungen auf die Erfordernisse des Klimaschutzes (§ 1 Abs. 5 
BauGB) ergeben sich durch die Planung nicht. Die geplante Bebauung muss 
entsprechend den einschlägigen Gesetzen und Richtlinien zum Klimaschutz 
errichtet werden (z.B. Energieeinsparverordnung, EEWärmeG u.ä.). 

 

4.6 Zusätzliche Angaben im Umweltbericht 

4.6.1 Methodik 

Die Beurteilung der Auswirkungen der Planung auf Natur und Landschaft er-
folgte verbalargumentativ. Die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen wur-
den anhand der „Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen in der Bauleitplanung des Niedersächsischen Städtetages“ (2013) 
ermittelt.  

Die Beurteilung der Bedeutung des Plangebietes für Arten und Lebensge-
meinschaften wurde auf Grundlage faunistischer Untersuchungen vorgenom-
men. 

Die Ermittlung der Geruchsimmissionen wurde durch die Zech Ingenieurge-
sellschaft mbH Lingen auf Grundlage der aktuellen Geruchsimmissions-
Richtlinie (GIRL 2009) durchgeführt. 

Untersuchungen hinsichtlich möglicher erheblicher Beeinträchtigungen der 
Umwelt, z.B. durch Verkehrs- oder Gewerbelärm, waren nicht erforderlich. 

Schwierigkeiten bei der Erhebung der Grundlagen haben sich nicht ergeben. 

 

4.6.2 Überwachungsmaßnahmen (Monitoring) 

Erhebliche und nicht ausgleichbare Umweltauswirkungen sind bei Beachtung 
der getroffenen Regelungen und Festsetzungen durch die Planung nicht zu 
erwarten.  

Die Umsetzung und ordnungsgemäße Herstellung der geplanten Anpflanzun-
gen wird von der Gemeinde Klein Berßen durchgeführt und durch Inaugen-
scheinnahme überwacht. Die Dauer der erforderlichen Fertigstellungs- und 
Entwicklungspflege sollte 3 Jahre betragen. 
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Die Durchführung der externen Kompensationsmaßnahmen erfolgt durch die 
Gemeinde Klein Berßen auf Flächen, die ihr für die geplanten Maßnahmen 
dauerhaft zur Verfügung stehen. Die Gemeinde wird die Durchführung der 
Maßnahme sicherstellen und regelmäßig, d.h. alle 5 Jahre, eine Überprüfung 
der Maßnahme vornehmen. 

 

4.6.3 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 

Im Nachfolgenden werden die aus der Planung resultierenden Auswirkungen 
in Bezug auf die Umwelt und ihre Erheblichkeit zusammengefasst dargestellt. 

Mit der vorliegenden Planung soll entsprechend dem Bedarf ein Wohngebiet in 
Erweiterung des direkt westlich bestehenden Wohngebietes und der südlich 
vorhandenen weiteren Wohnbebauung entwickelt werden.  

Durch die Planung kommt es zum Verlust von unbebauter Landschaft. Für Na-
tur und Landschaft (Arten und Lebensgemeinschaften, Boden, Wasser, Land-
schaftsbild) geht im Wesentlichen eine landwirtschaftlich genutzte Fläche ver-
loren. Mit der Inanspruchnahme der Ackerfläche geht außerdem ein Nah-
rungsraum für die Arten der Feldflur und des Siedlungsrandes verloren. 

Die Beeinträchtigungen von Arten und Lebensgemeinschaften sowie des Bo-
dens durch die Versiegelung können jedoch durch die Anlage von siedlungs-
nahen Gehölzstrukturen sowie die Zuordnung von externen Kompensations-
maßnahmen auf externen Flächen ausgeglichen werden. 

Durch die Bebauung wird bisher belebter Oberboden versiegelt. Es wird somit 
Versickerungsfläche reduziert und die Grundwasserneubildungsrate, bei 
gleichzeitiger Beschleunigung des Oberflächenwasserabflusses, verringert. 
Durch die geplante Versickerung des anfallenden Oberflächenwassers in einer 
externen Anlage im Nahbereich des Plangebietes können erhebliche Beein-
trächtigungen des Wasserhaushaltes jedoch weitgehend vermieden werden.  

Das Orts- und Landschaftsbild wird in angemessener Weise durch die Pflan-
zung von Gehölzstrukturen an den Plangebietsrändern berücksichtigt. Die An-
lage der Gehölzstreifen wirkt sich positiv auf den Boden- und Wasserhaushalt 
aus. Damit kann auch den Erfordernissen des Klimaschutzes Rechnung ge-
tragen werden (z.B. Bindung von CO2). 

In Bezug auf das Schutzgut Mensch bestehen im Plangebiet keine erheblichen 
Beeinträchtigungen durch gewerbliche Lärmimmissionen oder Verkehrslärm-
immissionen.  

Die belästigungsrelevanten Kenngrößen der Geruchsimmissionen im Plange-
biet liegen im Plangebiet bei IW 0,03-0,06 (entspricht wahrnehmbaren Gerü-
chen an 3 bis 6 % der Jahresstunden) im unproblematischen Bereich. Ge-
ruchsbelastungen, die über dem für ein allgemeines Wohngebiet maßgebli-
chen Richtwert von 0,10 liegen, sind im Plangebiet nicht zu erwarten. 

Im Plangebiet oder angrenzend sind Objekte von kulturgeschichtlicher Bedeu-
tung nicht bekannt. Sollten im Plangebiet ur- und frühgeschichtliche Boden-
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funde gemacht werden, werden diese unverzüglich der Denkmalbehörde ge-
meldet. 

Erhebliche Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern (Mensch, Natur und 
Landschaft, Kultur- und Sachgüter) sind im Plangebiet und der Umgebung 
nicht zu erwarten. 

 

5 Abwägung 
5.1 Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen 

5.1.1 Beteiligung der Öffentlichkeit 

Zum vorliegenden Bebauungsplan Nr. 21 „Rauhfehn“ der Gemeinde Klein 
Berßen wurden von der Öffentlichkeit im Verfahren gemäß § 3 Abs. 1 und Abs. 
2 BauGB keine Anregungen vorgetragen. Eine Abwägung von Stellungnah-
men der Öffentlichkeit war daher nicht erforderlich. 

 

5.1.2 Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher  
Belange 

Die im Rahmen der Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorgebrachten Stellungnahmen wur-
den, soweit relevant, im Entwurf berücksichtigt. Vorgelegte umweltbezogene 
Stellungnahmen wurden mit dem Entwurf des Bebauungsplanes öffentlich 
ausgelegt. 

Über die von den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange zum 
Bebauungsplan vorgetragenen Anregungen im frühzeitigen Beteiligungsver-
fahren gemäß § 4 Abs. 1 BauGB sowie die eingegangenen Stellungnahmen 
bei der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zum Entwurf wurde abschließend wie folgt entschie-
den: 

Landkreis Emsland 

Stellungnahmen vom 18.09.2014 und 04.08.2016 

Die im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung vorgetragene Stellung-
nahme zum Städtebau, zu Naturschutz und Forsten sowie zu Wasser und Bo-
denschutz wurden berücksichtigt. 

Die ebenfalls vorgetragenen Anregungen hinsichtlich der Abfallentsorgung, 
des Brandschutzes und der Denkmalpflege wurden zur Kenntnis genommen. 
Sie sind im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes berücksichtigt wor-
den oder werden im Rahmen der Ausbauplanung berücksichtigt. 

Die im Rahmen der Stellungnahme vom 04.08.2016 aus Sicht von Naturschutz 
und Forsten vorgetragenen Anregungen, insbesondere zur Bewertung des Bi-
otoptyps „Halbruderale Gras- und Staudenflur“, sind berücksichtigt worden, 
bzw. werden zur Kenntnis genommen und berücksichtigt.  
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Die vorgetragenen Anregungen aus Sicht der Abfallentsorgung werden be-
rücksichtigt bzw. zur Kenntnis genommen. 

Trink- und Abwasserverband „Bourtanger Moor“ 

Stellungnahme vom 18.07.2016  

Die Hinweise zur Löschwasserversorgung und zur konkreten Erschließungs-
planung werden zur Kenntnis genommen. 

Landwirtschaftskammer Niedersachsen 

Stellungnahme vom 11.08.2016  

Der Hinweis darauf, dass die an die Ausgleichsmaßnahmen angrenzenden 
landwirtschaftlichen Flächen nicht beeinträchtigt werden dürfen, wird zur 
Kenntnis genommen. Die ordnungsgemäße Nutzung der angrenzenden land-
wirtschaftlichen Flächen wird durch die Wiederherstellung von Wegeseiten-
räumen nicht beeinträchtigt. 

 

5.2 Abwägungsergebnis 

Im Rahmen der Bauleitplanung sind insgesamt die öffentlichen und privaten 
Belange gegeneinander und untereinander gemäß § 1 Abs. 7 BauGB gerecht 
abzuwägen. Im Rahmen des Abwägungsvorganges sind gemäß § 2 Abs. 3 
BauGB bei der Bauleitplanung die Belange, die für die Abwägung von Bedeu-
tung sind, zu ermitteln und zu bewerten. Diese sind im Rahmen der vorliegen-
den Begründung dargelegt. 

Wie die Umweltprüfung (Kap. 4 Umweltbericht) gezeigt hat, ergeben sich 
durch die Planung keine erheblichen Beeinträchtigungen von Schutzgütern, 
die nicht ausgeglichen werden können. 

Da der bestehende Bedarf an Wohngrundstücken durch eine Nachverdichtung 
oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung in der Ortslage von Klein Ber-
ßen (z.B. durch Baulücken oder Leerstände) nicht gedeckt werden kann und 
nur entsprechend der bestehenden Nachfrage bzw. des Bedarfes geplant wird, 
wird der Grundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden gemäß 
§ 1a Abs. 2 BauGB berücksichtigt. 

Unzumutbare Immissionsbelastungen durch Gewerbe- oder Verkehrslärmim-
missionen sind im Plangebiet nicht zu erwarten. 

Trotz der im Umfeld des Plangebietes vorhandenen Tierhaltungsanlagen, sind 
auch unzulässige Geruchsimmissionen aus der Landwirtschaft im Plangebiet 
nicht zu erwarten. 

Die Immissionen des Schießplatzes der Wehrtechnischen Dienststelle 91 sind 
hinzunehmen, da es sich um eine bestandsgebundene Situation handelt, die 
Immissionen bekannt sind und diese als ortsübliche Vorbelastung anerkannt 
werden. 
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Etwaige visuelle Beeinträchtigungen durch die entstehenden Baukörper wer-
den durch eine randliche Bepflanzung mit Bäumen und Sträuchern weitestge-
hend kompensiert. 

Die durch die mögliche Bebauung und Versiegelung hervorgerufenen Beein-
trächtigungen von Natur und Landschaft sind nach einem anerkannten Bewer-
tungsmodell bewertet worden und werden, soweit möglich, im Plangebiet aus-
geglichen. Der übrige entstehende Kompensationsbedarf kann auf externen 
Kompensationsflächen ausgeglichen werden. 

Im Plangebiet ergibt sich nach dem angewandten Kompensationsmodell ein 
Eingriffsflächenwert von 36.634 WE, diesem steht ein Kompensationswert von 
27.895 WE durch die vorgesehenen Maßnahmen gegenüber. Das entstehen-
de Kompensationsdefizit von 8.739 WE kann auf den zur Verfügung stehen-
den Kompensationsflächen durch Aufwertungsmaßnahmen ausgeglichen wer-
den.  

Artenschutzrechtliche Belange stehen dem Planvorhaben nicht entgegen. 

Auswirkungen auf das Oberflächen- und Grundwasser werden durch die Ver-
sickerung des anfallenden Oberflächenwassers im Nahbereich des Plangebie-
tes vermieden.  

Wesentliche andere Belange als die in der Begründung, insbesondere im Um-
weltbericht dargelegten, sind nicht zu berücksichtigen. Nach Abwägung aller 
vorgenannten Belange kann die vorliegende Planung daher durchgeführt wer-
den. 

 

6 Städtebauliche Daten 

Art der Nutzung Fläche in qm Fläche in % 

Allgemeines Wohngebiet 20.052 qm 65 %

Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und 
Sträuchern 

3.146 qm 10 %

Straßenverkehrsfläche, davon 
�x�� Verkehrsfläche besondere Zweckbe-

stimmung (Fuß- und Radweg) 
�x�� Verkehrsfläche besondere Zweckbe-

stimmung (Verkehrsberuhigter Bereich)
�x�� Verkehrsfläche besondere Zweckbe-

stimmung (Landwirtschaftlicher Weg) 

7.570 qm 
(141 qm) 

 
(3.611 qm) 

 
(957 qm) 

25 %
(1 %)

(12 %)

(3 %)

Plangebiet 30.768 qm 100 % 
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7 Verfahren 
a) Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 

Die Gemeinde Klein Berßen hat gemäß § 3 (1) BauGB frühzeitig die allgemei-
nen Ziele und voraussichtlichen Auswirkungen der Planung öffentlich darge-
legt und Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben.  

b) Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden gemäß § 4 
BauGB an der Planung beteiligt und zur Äußerung auch im Hinblick auf den 
erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB aufgefordert.  

c) Öffentliche Auslegung 

Der Entwurf des Bebauungsplanes hat gemäß § 3 (2) BauGB zusammen mit 
der dazugehörigen Begründung mit Umweltbericht in der Zeit vom 11.07.2016 
bis 12.08.2016 öffentlich im Rathaus der Samtgemeinde Sögel (Samtgemein-
desitz) sowie im Gemeindebüro Klein Berßen ausgelegen. Ort und Dauer der 
Auslegung wurden eine Woche vorher mit dem Hinweis bekannt gemacht, 
dass Anregungen während dieser Auslegungsfrist vorgebracht werden kön-
nen.  

 

d) Satzungsbeschluss 

Die vorliegende Fassung war Grundlage des Satzungsbeschlusses vom 
18.10.2016. 

 

Klein Berßen, den 18.10.2016 

 

 

Bürgermeister  
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gemäß DIN 4021
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Bebauungsplan Nr. 21 

der Gemeinde Klein Berßen 

 

- Geruchstechnischer Bericht - 

 



Anlage 3 

 

Gemeinde Klein Berßen 
  

Anlage 3  
der Begründung 

zum 
Bebauungsplan Nr. 21 

„Rauhfehn“ 
 

  
Plangebiet 

 
Biotoptypen 

   

Legende:  
Biotoptypen nach DRACHENFELS (2011)  
A Acker  
HBA Baumreihe 
HBE Einzelbaum 
OEL Locker bebautes Einzelhausgebiet 
OVS Straße 
OVW Weg 
UH Halbruderale Gras- und Staudenflur 
 
Hauptbestandsbildner:  
Bu Rotbuche 
Ei Eiche 
Kv Vogel-Kirsche 

Büro für Landschafts planung, Werlte; 06/2016  
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